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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Die Fusionswelle von Grossfirmen beschäftigte auch im Berichtsjahr das Parlament.
Der Sozialdemokrat Chiffelle (VD) hatte mit einer parlamentarischen Initiative
beantragt, sich zusammenschliessende Aktiengesellschaften mit einer Sondersteuer zu
belegen. Diese Abgabe mit einem variablen Steuersatz würde nach Ansicht des
Initianten einerseits Fusionen verhindern und andererseits den Staat für entgangene
Gewinnsteuern infolge von steuerlich verrechenbaren Umstrukturierungskosten
entschädigen. Der Nationalrat lehnte den von der geschlossenen SP-Fraktion
unterstützten Vorschlag ab. Ebenfalls erfolglos blieb eine Motion der SP-Fraktion,
welche verlangte, dass der Bund bei Fusionen und anderen Umstrukturierungen in der
Privatwirtschaft den Unternehmen vorschreiben kann, dass in den von Entlassungen
betroffenen Betrieben neue Arbeitszeitmodelle (z.B. Viertagewoche) eingeführt
werden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.04.1999
HANS HIRTER

Im Rahmen ihres Kampfs gegen Deregulierung und Privatisierung unternahm die SP-
Fraktion im Nationalrat einen Versuch, den Begriff des „Service public“ in die
Verfassung aufzunehmen. Gemäss der Begründung ihrer parlamentarischen Initiative
meint sie damit eine sichere und in allen Regionen gleich günstige Versorgung aller
Bevölkerungsgruppen mit Produkten und Dienstleistungen namentlich aus den
Bereichen Bildung, Energie, Wasser, Verkehr und Gesundheit. Nicht alle diese Güter
wären gemäss der SP zwingend von staatlichen Stellen anzubieten, der Bund und die
Kantone würden für die Leistungserbringung aber die Verantwortung übernehmen. Der
Initiative wurde zwar keine Folge gegeben, das Abstimmungsresultat von 100 Nein zu 80
Ja zeigte jedoch, dass sie auch im bürgerlichen Lager Unterstützung gefunden hatte. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2003
HANS HIRTER

Der Nationalrat beschloss auf Basis einer bereits im Jahre 2006 eingereichten
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eine Gesetzesrevision,
welche die minimale Garantiedauer im Kauf- und Werkvertragsrecht auf zwei Jahre
verdoppelte. Damit orientierte sich die Schweiz an einer Uno-Konvention aus dem
Jahre 1980 und einer EU-Richtlinie von 1999. Bisher galt im Schweizerischen
Obligationenrecht (Art. 210) der Grundsatz einer einjährigen Frist, wobei die
Garantiedauer vertraglich verlängert, aber auch verkürzt werden konnte. Zudem fanden
je nach Kaufgegenstand und Verhalten des Verkäufers Sondervorschriften Anwendung.
Nach dem Willen des Nationalrats durfte die zweijährige Frist nicht mehr verkürzt,
jedoch in Kauf- und Werkverträgen freiwillig verlängert werden. Für Occasionen wurde
die minimale Dauer – sofern überhaupt eine Garantie gewährt wird – auf ein Jahr
angesetzt. Dieser Entscheid war wenig umstritten. Als einzige Partei bekämpfte die SVP
die konsumentenfreundliche Stossrichtung. Ein Gegenantrag von Schwander (svp, SZ)
scheiterte deutlich mit 39 zu 102 Stimmen. Ausserdem wurde im Sinne einer 2007
eingereichten und in der Zwischenzeit zurückgezogenen parlamentarischen Initiative
Bürgi (svp, TG) die Verjährungsfrist für Produkte, die für Immobilien verwendet werden
(z.B. Küchengeräte, Fensterstoren und Steinplatten) auf fünf Jahre heraufgesetzt, was
jener Dauer entspricht, die bei Mängeln an Immobilien galt. Dadurch konnte verhindert
werden, dass Bauunternehmer, Architekten und Ingenieure länger haften mussten als
die Lieferanten dieser Produkte. Stillschweigend hiess der Ständerat die Verlängerung
der Garantiedauer auf zwei Jahre gut. Anlass zu Diskussionen gab jedoch die fünfjährige
Verjährungsfrist bezüglich der für Immobilien verwendeten Produkte. Der Ständerat
nahm Korrekturen vor, um zu verhindern, dass die verlängerte Garantiefrist auch für
Produkte galt, welche eine Immobilie nicht verwandeln. Ausserdem dehnte der
Ständerat den Anwendungsbereich der verlängerten Fristen aus. Nicht nur private
Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch professionelle Käufer sollen davon
profitieren können. Dadurch wurde vor allem das Kleingewerbe besser geschützt. In der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die Vorlage einstimmig an, womit diese zurück
an den Nationalrat ging. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.12.2011
DAVID ZUMBACH
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Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats (RK-NR) war im April 2014 der
Auffassung, dass Dienstleistungsanbieter, die eine stillschweigende Fortführung eines
abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages vereinbaren, ihre Kunden zwingend
mindestens einen Monat vor Ablauf der Kündigungsfrist über die Möglichkeit eines
Vertragsrücktritts informieren müssen. Sie gab einer entsprechenden
parlamentarischen Initiative Poggia (mcg, GE), die nach dessen Ausscheiden im
November 2013 von Roger Golay (mcg, GE) übernommen wurde, mit 12 zu 10 Stimmen
bei 3 Enthaltungen Folge. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.04.2014
DAVID ZUMBACH

Im Februar 2015 stimmte auch die Kommission für Rechtsfragen des Ständerats (RK-SR)
mit 8 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen einer parlamentarischen Initiative Poggia (mcg,
GE) zu, die die Position des Kunden bei Vertragsverhältnissen, die eine stillschweigende
oder automatische Verlängerung des Vertrags bei dessen Auslaufen vorsehen, zu
stärken beabsichtigt. Gemäss Initiative sollen Dienstleistungsanbieter in Zukunft ihre
Kunden mindestens einen Monat vor Ablauf der Kündigungsfrist über die Möglichkeit
eines Vertragsrücktritts zwingend informieren müssen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2015
DAVID ZUMBACH

Strukturpolitik

Der Ständerat befasste sich in der Dezembersession mit dem im Vorjahr vom
Nationalrat verabschiedeten Bundesbeschluss zur Förderung von Risikokapitalanlagen.
Gemäss dem Kommissionssprecher hatte sich in der Zwischenzeit die Situation
grundlegend verändert. Da inzwischen von der Wirtschaft verschiedene
Risikokapitalfonds und andere Beteiligungsgesellschaften geschaffen worden waren –
unter anderem eine Tochterfirma der Bank UBS, welche sich am Kapital von innovativen
KMU beteiligt –, dränge sich eine steuerliche Unterstützung der Kapitalgeber nicht mehr
auf. Diese Steuererleichterungen würden zudem auch den Sparbeschlüssen des
„Runden Tisches“ widersprechen. Die Kommission schlug deshalb vor, lediglich eine
Minimalvorlage zu verabschieden, welche gewisse steuerlichen Anreize für
Kapitalgesellschaften bringt, die einen bestimmten Teil ihrer Mittel in neue
Unternehmungen investieren (z.B. Befreiung von der eidgenössischen
Emissionsabgabe). Im Anschluss an diesen Entscheid überwies der Ständerat die Motion
des Nationalrats für eine Lockerung der Anlagevorschriften für Pensionskassen
zugunsten eines grösseren Engagements in Wagniskapitalanlagen in Postulatsform. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1998
HANS HIRTER

Der Bundesbeschluss zur Förderung von Risikokapitalanlagen kam im Rahmen der
Differenzbereinigung zuerst vor den Nationalrat. Dieser konnte sich mit der vom
Ständerat vorgenommenen Zusammenstutzung nicht einverstanden erklären. Auf
Antrag seiner Kommission hielt er ohne Gegenstimmen am Grundprinzip fest, dass die
Geldgeber mit steuerlichen Anreizen zu Investitionen in Risikokapitalanlagen ermuntert
werden sollen. Da die kleine Kammer an ihrer Version festhielt, reduzierte der
Nationalrat sein Projekt weiter. Er beschloss, dass wenigstens diejenigen Investoren in
neue innovative Unternehmen mit international vermarktbaren Produkten von
Steuernachlässen sollen profitieren können, welche sich mit nachrangigen Darlehen
bereits in der Vorbereitungsphase einer Unternehmensgründung beteiligen
(sogenannte „business angels“). Nachdem der Ständerat diesem Antrag zugestimmt
hatte, konnte der Bundesbeschluss über Risikokapitalgesellschaften verabschiedet
werden. Der Nationalrat überwies in diesem Zusammenhang auch eine Motion, welche
vom Bundesrat verlangt, nach Konsultation mit den Kantonen Massnahmen zu treffen,
damit diese neuen Bestimmungen auch ins Steuerrecht der Kantone übernommen
werden. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER

Mit dem Inkrafttreten des neuen Spielbankengesetzes mussten die Casinos Herisau (AR)
und Mendrisio (TI) ihre Tore schliessen. Da sie beim Erlass des Moratoriums 1996 noch
nicht im Besitz einer vom Bund genehmigten kantonalen Bewilligung gewesen waren,
konnten sie nicht von der Übergangsregelung für den Erhalt einer provisorischen B-
Konzession profitieren. Dies wurde besonders im Fall Mendrisio nicht nur von den
Direktinteressierten, sondern auch von vielen nationalen Parlamentariern als ungerecht
empfunden, da dieses Gesuch mehrere Monate vor dem Moratorium beim Bund
eingereicht, aber – im Gegensatz zu gleichzeitig eingereichten anderen Gesuchen –
nicht entschieden worden war. Nachdem der Bundesrat einem Ersuchen der GPK des
Nationalrats nicht entsprochen hatte, wegen dieser von der GPK der Bundesverwaltung

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2000
HANS HIRTER
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angelasteten Verzögerung auch Mendrisio eine provisorische Konzession zu erteilen,
reichte Nationalrat Stamm (fdp, AG) eine von 100 Abgeordneten unterzeichnete
parlamentarische Initiative (00.423) ein. Diese wollte Mendrisio und Herisau mit einer
Teilrevision des Spielbankengesetzes zu einer Gleichbehandlung mit den anderen
provisorisch konzessionierten Casinos verhelfen. Eine derartige auf den Vollzug eines
Einzelfalls beschränkte Gesetzesrevision ging der Rechtskommission des Nationalrats
jedoch zu weit. Ihr Antrag, der Initiative keine Folge zu geben, setzte sich knapp durch.
Mehr Glück hatte eine analoge parlamentarische Initiative Lombardi (cvp, TI) in der
kleinen Kammer. Namentlich mit dem Argument, damit einen Grund für eine vertiefte
Abklärung des kritisierten Verwaltungshandelns zu haben, beantragte die
Rechtskommission erfolgreich, der Initiative Folge zu geben. 8

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge, welche ein
schweizerisches Rahmengesetz für kommerziell angebotene Risikoaktivitäten im
Outdoorbereich sowie das Bergführerwesen verlangt. Namentlich Unfälle bei
gewerbsmässig durchgeführten Flussfahrten (River-Rafting) und Schluchtbegehungen
(Canyoning) hatten das Bedürfnis nach einer einheitlichen Regelung geweckt.
Wichtigstes Element des neuen Gesetzes sollen klare Anforderungen an den
Ausbildungsstand der Führer sein. Dieser neue eidgenössische Standard ist nach
Ansicht des Initianten auch deshalb wichtig, weil mit der Einführung der
Personenfreizügigkeit jede Person mit einem von der EU anerkannten Führerausweis
derartige Aktivitäten in der Schweiz wird anbieten können. Der Antrag der
vorberatenden Nationalratskommission, auf ein Rahmengesetz zu verzichten und vom
Bund aus nur die Bemühungen der Branchenverbände um einheitliche
Sicherheitsbestimmungen zu koordinieren und zu unterstützen, fand im Plenum keine
Mehrheit. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2001
HANS HIRTER

Da der Ständerat im Vorjahr einer entsprechenden parlamentarischen Initiative
Lombardi (cvp, TI) Folge gegeben hatte, musste seine Kommission eine Gesetzesvorlage
ausarbeiten, welche den beiden Spielkasinos Herisau (AR) und Mendrisio (TI) die
provisorische Wiederaufnahme des vom Bundesrat untersagten Betriebs bis zum
Entscheid über die definitive Konzessionserteilung ermöglicht hätte. Der Ständerat
hiess dieses Ausnahmegesetz gut, der Nationalrat trat aber auf Antrag seiner
Rechtskommission nicht darauf ein. Nachdem der Bundesrat seinen Entscheid über die
Konzessionen gefällt hatte (Mendrisio erhielt eine Kursaalbewilligung), schloss sich der
Ständerat dem Nichteintretensentscheid der grossen Kammer an. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2001
HANS HIRTER

Die WAK des Ständerats beantragte mit einer parlamentarischen Initiative, den Ende
2003 auslaufenden reduzierten Sondersatz der Mehrwertsteuer für
Beherbergungsleistungen von 3,6% (statt 7,6%) um weitere drei Jahre zu verlängern. In
ihrer Begründung hielt die WAK unter anderem fest, dass erstens rund 60% der
Leistungen dieser Branche an im Ausland ansässige Personen verkauft (also eigentlich
exportiert) werden, dass zweitens die 1996 erfolgte Einführung des reduzierten Satzes
die Nachfrage belebt habe und dass drittens auch eine Mehrheit der EU-Staaten
Sondersteuersätze für den Tourismus kennen würden. Der Bundesrat sprach sich in
seiner Stellungnahme grundsätzlich gegen diesen Sondersatz aus, der als unspezifische
Massnahme auch einer Politik der gezielten Branchenförderung widerspreche. Das
Argument der internationalen Wettbewerbsfähigkeit liess er nicht gelten, da der
schweizerische Normalsteuersatz immer noch günstiger sei als die meisten der
reduzierten Sätze in den EU-Staaten. Trotz dieser Einwände erklärte er sich mit einer –
seiner Ansicht nach allerdings definitiv letzten – Verlängerung bis Ende 2006 als
Übergangsmassnahme einverstanden. Der Ständerat hiess die Verlängerung des
Sondersteuersatzes ohne Gegenstimme gut. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2002
HANS HIRTER

Gegen den Widerstand der SP und der Grünen bestätigte der Nationalrat den Beschluss
des Ständerats, den Ende 2003 auslaufenden reduzierten Sondersatz der
Mehrwertsteuer für Beherbergungsleistungen von 3,6% (statt 7,6%) um weitere drei
Jahre zu verlängern. Im Rahmen der Sparmassnahmen hatte das Bundesamt für Statistik
geplant, auf die Beherbergungsstatistik zu verzichten, und damit rund 2 Mio Fr.
einzusparen. Die Branche wehrte sich gegen die für ihr Marketing wichtige
Vollerhebung, und der Ständerat verabschiedete eine Empfehlung Hess (fdp, OW;

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2003
HANS HIRTER
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03.3347), auf diese nicht zu verzichten. 12

Die WAK des Nationalrats reichte im November eine parlamentarische Initiative zur
Stärkung des gewerblichen Bürgschaftswesens ein. Die in der Schweiz bestehenden elf
gewerblichen Bürgschaftsgenossenschaften erleichtern Kleinunternehmen (KMU) die
Aufnahme von Fremdkapital, indem sie gegenüber Banken Bürgschaften leisten. Der
Bund unterstützt diese Tätigkeit seit 1949 im Rahmen des Gesetzes „über die
Finanzhilfen an gewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen“, und er richtet den
Genossenschaften Finanzhilfen zur Deckung von Verlusten aus und subventioniert
deren Verwaltungskosten. Die grosse Anzahl Insolvenzen in den 90er Jahren und die
restriktivere Kreditvergabepolitik der Banken hatten die Bürgschaften zusehendes
unattraktiv gemacht. Die WAK schlug nun vor, die von der Bundesgarantie abgedeckte
Bürgschaftslimite von 150'000 auf 500'000 Fr. anzuheben und den Bundesbeitrag an
die Verlustdeckung von 50-60% auf 65% zu erhöhen. Im Gegenzug sollen die Anzahl der
Bürgschaftsgenossenschaften reduziert und die administrativen Abläufe gestrafft
werden. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.12.2005
HANS HIRTER

Die WAK des Ständerates beschloss im Frühjahr, eine parlamentarische Initiative für
eine Verlängerung des ermässigten Sondersatzes der MWST von 3,6% für
Übernachtungen in Hotels auszuarbeiten. Die WAK des Nationalrats erklärte sich mit
dieser neuerlichen Verlängerung der Reduktion bis Ende 2010 einverstanden. Der
Bundesrat bekämpfte diesen Vorschlag im Gegensatz zum letzten Mal, als das Parlament
eine Verlängerung beschlossen hatte, nicht mehr. Da er eine umfassende
Neukonzeption der Mehrwertsteuer mit einem einheitlichen Satz anstrebe, verzichte er
darauf, die Verlängerung der Gültigkeit einzelner Sondersätze zu bekämpfen. Diese
Ausnahmen würden dann, so seine Hoffnung, der Reform ohnehin zum Opfer fallen.
Gegen den Widerstand der SP und der GP im Nationalrat stimmte das Parlament der
Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sondersatzes für die Hotellerie zu. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER

Bei einigen der im alpinen Tourismusgebiet konzessionierten Spielbanken entsprachen
die Umsätze und Gewinne bei weitem nicht den Erwartungen. Diejenigen von Arosa (GR)
und Zermatt (VS) hatten ihren Betrieb mangels ausreichender Rendite bereits 2003
eingestellt; diejenigen in Davos und St. Moritz (beide GR) kämpfen bis heute mit grossen
wirtschaftlichen Problemen. Andere wie Crans-Montana (VS) und Interlaken (BE)
erwirtschafteten hingegen von Anfang an Gewinne. Zwei Parlamentarier aus
Graubünden verlangten jetzt mit parlamentarischen Initiativen eine Lockerung der
Konzessionsbestimmungen. Diese sehen heute vor, dass der an den Bund abzuliefernde
Abgabesatz während einer Startphase von vier Jahren auf bis zu 20% reduziert werden
kann. Ständerat Brändli (svp) forderte in seiner Initiative, dass diese Erleichterung für
sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindende Spielbanken nicht nur für die
Startphase, sondern unbeschränkt gelten soll. Nationalrat Bezzola (fdp; 05.424) ging
etwas weniger weit und verlangte, diese Startphase auf acht Jahre zu verlängern.
Nachdem die Rechtskommissionen beider Räte diesen Initiativen Folge gegeben hatten,
arbeitete diejenige des Ständerats eine Vorlage aus. Diese sieht eine Verlängerung der
Startphase auf sieben Jahre vor. Der Bundesrat sprach sich gegen diesen Antrag aus, da
damit die Gleichbehandlung der Casinos verletzt würde. Es sei zudem grundsätzlich
nicht Aufgabe des Bundes, die beiden privaten Aktiengesellschaften der Kasinos Davos
und St. Moritz mit zusätzlichen Steuerermässigungen zu fördern. Dies gelte umso mehr,
als die Existenz dieser Spielbanken entgegen den Erwartungen offenbar keine positiven
Auswirkungen auf den Tourismus in den beiden Regionen gehabt hätten. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.09.2006
HANS HIRTER

Beide Parlamentskammern stimmten einer Stärkung des gewerblichen
Bürgschaftswesens, wie sie die WAK des Nationalrats mit einer parlamentarischen
Initiative vorgeschlagen hatte, zu. Für die Absicherung von eventuellen
Bürgschaftsverlusten und nachrangigen Darlehen bewilligte das Parlament einen
Rahmenkredit von 40 Mio Fr. für die Periode 2007-2010. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER
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Der Nationalrat war im Jahr 2001, nach einem Unfall mit mehreren Todesopfern, der
Ansicht gewesen, das immer breitere Angebot von risikoreichen
Freizeitbeschäftigungen wie Bergsteigen, Riverrafting, Canyoning etc. durch
kommerzielle Anbieter erfordere einen nationalen rechtlichen Rahmen. Er hatte
deshalb einer parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) Folge gegeben und seine
Rechtskommission mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzes beauftragt.
Diese schlug nun vor, für Bergführer und Skilehrer für Abfahrten ausserhalb markierter
Pisten sowie für gewerbsmässige Anbieter der genannten übrigen Aktivitäten
Sorgfaltspflichten aufzustellen, die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen
vorzuschreiben und zudem eine Bewilligungspflicht einzuführen. Letztere soll
insbesondere vom Nachweis einer Haftpflichtversicherung, sowie, für Bergführer und
Skilehrer, dem Bestehen einer Fachprüfung abhängig sein. Die Vernehmlassung ergab
ein sehr gemischtes Resultat da sich fast die Hälfte der Kantone gegen die
Notwendigkeit einer Regelung auf Bundesebene aussprach. Materiell wurden die
Bewilligungspflicht und vor allem das Haftpflichtversicherungsobligatorium von vielen
Kantonen und von den Anbietern abgelehnt. Diese Kritik führte dazu, dass sich die
Kommission nur mit sehr knapper Mehrheit hinter das neue Gesetz stellte. Der
Bundesrat sprach sich gegen das neue Gesetz aus. Da die vom Gesetz betroffenen
Aktivitäten fast ausschliesslich in den Gebirgskantonen stattfinden würden, sei es
seiner Meinung nach an diesen, die erforderlichen Gesetze zu schaffen. Dass sie dazu
gewillt seien, habe beispielsweise der Kanton Wallis, der im Berichtsjahr als erster
Kanton ein Gesetz über Risikosportarten beschlossen hat, bereits bewiesen. Diese
negative Stellungnahme der Regierung vermochte die Mehrheitsverhältnisse in der
Rechtskommission umzukehren. Sie empfahl nun ebenfalls, die Sache nicht weiter zu
verfolgen und die parlamentarische Initiative Cina abzuschreiben. Im Nationalrat
stellten sich die CVP, die SP, die Grünen und eine Minderheit der FDP gegen die
Rechtskommission und hinter die Idee eines einheitlichen, landesweit geltenden
Gesetzes. Sie vermochten sich relativ klar, mit 98 zu 75 Stimmen, durchzusetzen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.07.2007
HANS HIRTER

Mit dem Ziel, verschiedene für den Tourismus wichtige Gesetzesbestimmungen über
die Förderung, Ausbildung, Zusammenarbeit und Statistik in einem Rahmengesetz über
den Tourismus zusammenzufassen, hatten Nationalrat Vollmer (sp, BE; 06.449) und
Ständerat Maissen (cvp, GR) im Vorjahr je eine parlamentarische Initiative eingereicht.
Die WAK beider Räte sahen in diesem Projekt wenig Sinn; insbesondere wäre dieses
Gesetz ihrer Meinung nach auch nicht geeignet, die Stellung der Tourismusbranche zu
verbessern. Die beiden Ratskammern folgten dieser Ansicht und gaben den Initiativen
mit 21 zu 14 (Maissen) resp. 88 zu 48 (Vollmer) Stimmen keine Folge. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2007
HANS HIRTER

Die beiden Bündner Abgeordneten Nationalrat Bezzola (fdp; 05.424) und Ständerat
Brändli (svp) hatten 2005 mit parlamentarischen Initiativen steuerliche
Erleichterungen für Casinos mit einer B-Konzession in Tourismusgebieten verlangt.
Die beiden Ratskammern hatten ihren Vorstössen 2006 Folge gegeben und die
zuständige Kommission des Ständerats hatte mit der Ausarbeitung einer
Gesetzesrevision begonnen. Seither hatte sie sich allerdings vom ablehnenden
Argument des Bundesrats überzeugen lassen, dass damit eine rechtswidrige
Ungleichbehandlung der Spielbanken und der Standortregionen geschaffen würde.
Beide Ratskammern folgten den Anträgen ihrer Rechtskommissionen, die
parlamentarischen Initiativen Bezzola und Brändli nicht weiter zu verfolgen und
abzuschreiben. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2008
HANS HIRTER

2007 hatte es der Nationalrat abgelehnt, auf ein nationales Gesetz über gefährliche
Freizeitbetätigungen wie Bergsteigen, Skitouren, Riverrafting etc. zu verzichten und die
Regelung der Zulassung und der Sicherheitsvorschriften für gewerbsmässige Anbieter
den Kantonen zu überlassen. Diesen Verzicht hatten damals der Bundesrat und die
Rechtskommission des Nationalrats, welche mit der Umsetzung einer 2001
angenommenen parlamentarischen Initiative Cina (cvp, VS) befasst war, beantragt. Die
Rechtskommission präsentierte nun nochmals eine Vorlage, die weitgehend mit der
ersten Version übereinstimmte. Angesichts der existierenden kantonalen Vorschriften
und der Selbstregulierung der Anbieter empfahl sie aber wieder, auf ein nationales
Gesetz zu verzichten und die Initiative abzuschreiben. Eine aus Abgeordneten sowohl
bürgerlicher als auch linker Parteien gebildete Kommissionsminderheit beantragte
aber, der Initiative Folge zu geben und dem neuen Gesetz zuzustimmen. Diese national
einheitlichen Vorschriften über die Bewilligung kommerzieller Angebote entsprächen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2009
HANS HIRTER
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einem Bedürfnis und würden auch vom Schweizerischen Bergführerverband
befürwortet. Verzichte man darauf, könnten Anbieter aus Kantonen ohne Regelungen
oder aus dem Ausland Schlupflöcher ausnützen. Das Plenum liess sich davon
überzeugen und gab der Initiative mit 95 zu 74 Stimmen Folge. Es stimmte
anschliessend auch dem neuen „Bundesgesetz über das Bergführerwesen und
Anbietern weiterer Risikoaktivitäten“ zu. Mit 83 zu 82 Stimmen fiel das Ergebnis
allerdings äusserst knapp aus. Während die CVP klar dafür und die GP klar dagegen
votierten, waren FDP, SP und SVP gespalten. Bei den beiden ersten Fraktionen überwog
die Zustimmung, bei der SVP die Ablehnung (Schlussabstimmung 2010) 20

Der Nationalrat lehnte zwei parlamentarische Initiativen von Studer (evp, AG) und
Menétrey-Savary (gp, VD; 05.422) ab, welche zusätzliche Massnahmen gegen die
Spielsucht forderten. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Im Bereich der Besteuerung von Lotteriegewinnen beantragte der Bundesrat im August
Zustimmung zu einem Gesetzesentwurf, der auf eine 2009 eingereichte
parlamentarische Initiative Niederberger (cvp, NW) zurückging. Das Bundesgesetz über
die Vereinfachung von Lotteriegewinnen sah vor, die steuerliche Freigrenze von 50 auf
1000 Franken anzuheben, was der ersten Anpassung seit 1945 entsprach. Im September
stimmte der Ständerat der Vorlage mit 28 zu 0 Stimmen zu. Dieser Entscheid musste
noch vom Nationalrat bestätigt werden. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2011
LAURENT BERNHARD

Was die Besteuerung von Lotteriegewinnen betraf, bestätigte der Nationalrat in der
Sommersession den im Vorjahr durch die kleine Kammer gefällten Entscheid, die
Freigrenze von 50 auf 1000 Franken anzuheben. In der Schlussabstimmung wurde das
Bundesgesetz über die Vereinfachung von Lotteriegewinnen von beiden Räten jeweils
ohne Gegenstimmen angenommen. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
LAURENT BERNHARD

Depuis plusieurs années, la question du fardeau administratif qui pèserait sur les PME
suisses anime les débats sous la coupole fédérale. Une initiative parlementaire
Schneeberger a étudié précisément le cas du droit de la révision. Ainsi, l’initiante a
proposé une concrétisation du contrôle restreint pour protéger les PME helvétiques.
L'initiative vise une modification des articles 729, 729c, 730c et 755 du Code des
obligations (CO). La Bâloise (fdp/plr, BL) considère que l'Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ASR) s'écarte de la volonté du législateur. En effet,
elle rappelle que l'objectif premier de l'introduction du contrôle restreint, lors de la
modification du CO en janvier 2008, était d'alléger la charge financière des PME. Or,
elle estime que le contrôle restreint s'aligne de plus en plus sur le contrôle ordinaire ce
qui renforce le fardeau administratif. Cette situation préjudiciable entraîne une hausse
des coûts pour les PME. Ainsi, des modifications du CO seraient indispensables. 
La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a examiné
l'initiative. Par 12 voix contre 7 et 4 abstentions, la CAJ-CN a proposé à sa chambre de
rejeter l'initiative. La majorité a pointé du doigt le risque de conflits d'intérêt et rappelé
le rôle prépondérant de l'indépendance du contrôleur dans le droit de la révision. De
plus, elle a précisé qu'un rapport de l'Office fédéral de la justice (OFJ), qui sera publié
en 2018, étudie actuellement le droit de la révision et le droit de la surveillance de la
révision. A l'opposé, une minorité, qui a souligné l'importance de soulager
administrativement les PME, a proposé au Conseil national d'accepter l'initiative. Au
final, le conseil national a décidé de donner suite à l'initiative par 98 voix contre 72 et 3
abstentions. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.05.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise une
réduction de la charge fiscale qui pèse sur les participations de collaborateurs
remises par une start-up. Cette modification fiscale passe par une adaptation de la loi
fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID). La conseillère nationale socialiste
considère que la prospérité économique helvétique repose sur la capacité
d’innovation. Ainsi, elle salue les modifications des conditions générales propices aux
activités innovantes. Cependant, elle considère que ces modifications favorisent
particulièrement les multinationales cotées en bourse et négligent partiellement les

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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start-up. L’exemple des allégements fiscaux relatifs aux brevets illustre cette
problématique. En effet, les start-up ne détiennent, souvent, pas encore de brevets et
ne peuvent donc pas bénéficier de ces allégements. Dans la même optique, les
conditions fiscales applicables aux participations de collaborateurs sont sculptées pour
les grands groupes. Selon la dépositaire, un risque évident découle de cette situation: la
migration des esprits innovants vers d’autres pays. Pour les actions de collaborateurs,
les autorités fiscales fondent leur taxation sur le prix payé par l’investisseur. Ainsi, le
collaborateur paie un prix très élevé pour ses actions, ou alors s’acquitte d’un impôt sur
le revenu élevé si les actions sont acquises à prix réduit. Cette incitation négative freine
la capacité d’innovation en Suisse. En effet, les start-up misent souvent sur des actions
de collaborateurs pour attirer les cerveaux très qualifiés à un salaire inférieur au salaire
moyen dans la branche. Au final, lors de l’aliénation ou de la vente des actions, la
différence entre la valeur calculée et le produit tiré est imposé comme revenu. Par
conséquent, le gain en capital n’est pas exonéré d’impôt. Cette situation crée non
seulement une inégalité entre les collaborateurs actionnaires et les actionnaires non
collaborateurs, mais aussi une inégalité avec les actionnaires des entreprises cotées en
bourse. Jacqueline Badran (sp/ps, ZH) propose donc une modification de l’art.16 al.3
afin que les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de fortune privée ne
soient pas imposables, ainsi qu’une modification de l’art.17b al.2bis, pour que la valeur
vénale d’une action de collaborateur soit déterminée d’après le capital propre de
l’entreprise, mais au minimum d’après le capital-actions. 
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) s’est
penchée sur la question. Elle a estimé légitime l’objectif de l’initiative mais considère
que la solution proposée n’est pas optimale. Elle a notamment souligné les flous au
niveau de la définition d’une start-up, de l’égalité de traitement et des différences de
situation entre les cantons. Si elle recommande donc de rejeter l’initiative par 18 voix
contre 7, elle a décidé de déposer une motion (17.3261) par 18 voix contre 5 et 2
abstentions qui suit des objectifs similaires. A la chambre du peuple, l’initiative a été
rejetée par 116 voix contre 59 et 14 abstentions. Tous les partis ont été divisés sur la
question. 25

Une initiative parlementaire Carobbio (sp/ps, TI) espère créer une base légale, ou
même constitutionnelle, afin de garantir un service universel dans toutes les régions
helvétiques. La conseillère nationale socialiste estime qu’il existe une inégalité entre les
offres de service de base sur le territoire suisse. Selon elle, cette inégalité dessinerait à
long-terme une menace pour la cohésion nationale et sociale. Ainsi, cette nouvelle base
légale devrait permettre de garantir un service de base, comme les transports publics,
l’accès à Internet ou encore les services postaux, à la population dans toutes les
régions. Elle précise qu’une telle législation diminuerait notamment le risque de
discrimination envers les habitants des régions périphériques ou de montagne. La
majorité de la Commission des transports et des télécommunications (CTT-CN) a
proposé par 16 voix contre 9 de ne pas donner suite à l’initiative. Selon cette majorité,
une telle mesure serait disproportionnée et ne prendrait pas en compte les différentes
subtilités qui existent dans la définition d’un service universel. A l’opposé, une minorité
a considéré que des mesures légales sont nécessaires. Au final, le Conseil national a
rejeté l’initiative par 100 voix contre 75 et 3 abstentions. Une fragmentation gauche-
droite s’est cristallisée. Les voix de l’UDC, du PLR, des vert’libéraux et du PBD ont fait
pencher la balance. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Avec un modèle similaire au casier judiciaire, Erich Hess (udc, BE) a déposé une
initiative parlementaire pour mettre en réseau tous les registres des poursuites. A
l’heure actuelle, les registres des poursuites ne sont pas synchronisés ni au niveau
fédéral, ni au niveau cantonal. Une telle situation entraîne une perte d’information et
alourdit le travail des créanciers. Le parlementaire UDC propose donc une mise en
réseau grâce aux moyens techniques existants. Tout d’abord, la commission des affaires
juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a donné suite à l’initiative par 18 voix contre 7.
Puis, la commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-CE) a refusé, à
l’unanimité, d'y donner suite. En effet, elle estimait nécessaire d’attendre le rapport du
postulat 12.3957 sur la lutte contre les débiteurs qui veulent échapper à leurs dettes en
déménageant, avant de se prononcer sur une mise en réseau des registres des
poursuites. Finalement, après publication du rapport, la CAJ-CN a décidé, par 12 voix
contre 10, de ne pas donner suite à l’initiative. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2017
GUILLAUME ZUMOFEN
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L'adoption, en 2011, des Principes directeurs des Nations Unies (ONU) relatifs aux
entreprises et aux droits l'homme a largement médiatisé la problématique de la
responsabilité des entreprises. Dans cette optique, une initiative populaire
«Entreprises responsables – pour protéger l'être humain et l'environnement» a été
déposée. La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a soumis
un contre-projet indirect par l'intermédiaire d'une initiative parlementaire. L'objectif
de cette initiative parlementaire est de compenser la formulation vague et l'extrémisme
de l'initiative populaire initiale, afin de proposer une mise en œuvre  contraignante et
cohérente. Cette initiative parlementaire précise que les activités à risque doivent être
définies par le législateur, que le respect de l'obligation de diligence doit être non
seulement contrôlée, mais également sanctionnée, et que les violations graves doivent
engager la responsabilité civile de la société mère. La Commission des affaires
juridiques du Conseil national (CAJ-CN) a refusé de donner suite à l'initiative
parlementaire. L'élaboration d'un contre-projet indirect a été intégré à la révision du
droit de la société anonyme (16.077). 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Wettbewerb

Anlässlich der Auseinandersetzung um die Zulassung gentechnisch veränderter
Lebensmittel hatten sowohl das EDI als auch das Bundesgericht den
Konsumentenorganisationen keine Beschwerdelegitimation zuerkannt. Als Reaktion
darauf verlangte Nationalrat Vollmer(sp, BE), diesen Organisationen im
Lebensmittelgesetz ein Verbandsklagerecht einzuräumen. Dieser Schritt wäre nach
Ansicht des Initianten umsomehr gerechtfertigt, als sie in anderen Rechtsbereichen
(Preisüberwachung, unlauterer Wettbewerb, Arbeitsgesetz etc.) über dieses Recht
verfügen. Der Nationalrat lehnte die parlametarische Initiative mit 89 gegen 53 Stimmen
der SP und der Grünen ab. Die Gegner hatten dagegen namentlich ins Feld geführt, dass
die staatlichen Zulassungsprüfungen streng genug seien und nicht noch durch
zusätzliche Beschwerderechte kompliziert werden sollten. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.06.1998
HANS HIRTER

Im Dezember verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft für eine Revision des
Kleinkreditgesetzes. Aus dem Vernehmlassungsentwurf übernahm er insbesondere das
Rücktrittsrecht von einem abgeschlossenen Vertrag bis zum siebten Tag und die
Verpflichtung, Konsumkredite nur an Personen zu gewähren, deren Einkommen eine
Rückzahlung innerhalb von zwei Jahren erlaubt. Bei der Frage der zulässigen
Höchstzinssätze ging er zum Teil auf die Forderungen der Linken ein: Das Gesetz
verpflichtet den Bundesrat, einen solchen auf dem Verordnungsweg festzulegen (im
Vorentwurf wäre er dazu bloss ermächtigt gewesen). Im Gegenzug soll andererseits den
Kantonen der Erlass von strengeren Vorschriften untersagt werden. Der Entwurf schlägt
zudem vor, im bestehenden Gesetz nicht erfasste Kreditformen wie Kreditkarten und
Leasinggeschäfte zu regeln. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.1998
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession als Erstrat mit der vom Bundesrat im
Vorjahr beantragten Revision des Konsumkreditgesetzes. In der Eintretensdebatte
wurden die Positionen bereits deutlich markiert. Der Sozialdemokrat Berberat (NE)
erklärte im Namen seiner Fraktion, dass man dieses Gesetz eigentlich als völlig
ungenügend an den Bundesrat zurückweisen müsste, da es einkommensschwachen
Haushalten keinen genügenden Schutz von vor einer Überverschuldung biete. Auf einen
formellen Nichteintretens- oder Rückweisungsantrag verzichtete er zwar, kündigte aber
eine Reihe von Verschärfungsanträgen an. Für die FDP, die SVP und die Liberalen war
die Gesetzesrevision in der vorliegenden Fassung – und mit den von der vorberatenden
Kommission beantragten Lockerungen – akzeptabel. Für die FDP war diese Revision
insbesondere wichtig, weil damit die bestehenden kantonal differierenden Regelungen
aufgehoben werden können und zudem auch neue Kreditformen wie Leasing und
Kredit- und Kundenkarten mit Kreditoptionen erfasst werden. In der Detailberatung
konnte sich in der Frage, ob die Höhe des maximal zulässigen Zinssatzes im Gesetz
verankert werden soll, oder ob die Festlegung dieses Zinssatzes an den Bundesrat
delegiert wird, eine Koalition aus SP, CVP und GP durchsetzen. Mit 103:60 Stimmen
wurde ein Höchstzinssatz von 15% ins Gesetz aufgenommen. Nicht erfolgreich war
hingegen ein Antrag der Linken für ein Verbot der Aufnahme eines zweiten Kredits vor
Ablauf der Lauffrist des ersten. Derartige Bestimmungen existieren in einigen Kantonen
(Neuenburg, Bern) und müssen nach der Inkraftsetzung des revidierten
eidgenössischen Gesetzes gestrichen werden. Gegen die Stimmen der SP und der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.1999
HANS HIRTER
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Grünen schloss sich nämlich die Ratsmehrheit dem Antrag des Bundesrates an, dass
restriktivere kantonale Vorschriften in Zukunft nicht mehr zulässig sein sollen. Bei der
Beurteilung der Kreditwürdigkeit der Klienten beantragte die bürgerliche
Kommissionsmehrheit eine Lockerung des Bundesratsentwurfs. Konsumkredite sollen
demnach an Personen vergeben werden können, die aufgrund ihrer
Einkommensverhältnisse in der Lage wären, die Schuld innerhalb von drei (statt wie von
der Regierung beantragt zwei) Jahren zu tilgen. Gegen den Widerstand der Linken
setzte sich diese weniger restriktive Vorschrift durch. In der Gesamtabstimmung wurde
die Revision mit 52:31 Stimmen bei 40 Enthaltungen angenommen. Die Opposition
stammte vorwiegend aus der SP, die Stimmenthaltungen kamen aus allen Fraktionen. 31

Bundesgerichtsurteile im Zusammenhang mit kritischen Medienberichten über
einzelne Produkte hatten bei Medienschaffenden und
Konsumentenschutzorganisationen zu Zweifeln an der Tauglichkeit des Gesetzes über
den unlauteren Wettbewerb, auf das sich die Richter abgestützt hatten, geführt.
Gemäss dem Bundesgericht darf in den Medien auch sachlich begründete Kritik an
einem Produkt nur dann geübt werden, wenn gleichzeitig ebenfalls negative Aspekte
von Konkurrenzprodukten erwähnt werden. Mit einer parlamentarischen Initiative hatte
deshalb Nationalrat Vollmer (sp, BE) eine Revision dieses Gesetzes verlangt.
Insbesondere forderte er, dass diese Bestimmungen nicht mehr auf Personen
anwendbar sind, die im redaktionellen Teil von Medien publizieren und nicht in
Wettbewerbsabsicht handeln. Die vorberatende Kommission teilte die Ansicht
Vollmers, dass die geltenden Bestimmungen die Meinungsäusserungsfreiheit in
unbefriedigender Weise beeinträchtigen und beantragte, der Initiative Folge zu geben.
Sie drang mit ihrem Antrag jedoch nicht durch. Das Plenum folgte mit 73:67 Stimmen
dem Ablehnungsantrag der von Baumann (svp, TG) angeführten
Kommissionsminderheit. Diese argumentierte, dass das neue Medienstrafrecht
genügend Möglichkeiten für eine rechtskonforme kritische Information bieten würde. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1999
HANS HIRTER

Einerseits aus prinzipiellen Überlegungen, andererseits weil er eine Doppelspurigkeit
mit den Revisionsbestrebungen des Bundesrats vermeiden wollte, gab der Nationalrat
einer parlamentarischen Initiative Ammann (ldu, AG) für ein Kartellverbot keine Folge. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2000
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab gegen den Widerstand der Linken einer parlamentarischen Initiative
Hegetschweiler (fdp, ZH) Folge, welche eine Liberalisierung der
Sortimentsbeschränkungen und Ladenöffnungszeiten in den Bahnhof- und
Flughafenarealen fordert. Gemäss einem Bundesgerichtsurteil vom Vorjahr dürfen
diese Geschäfte an Sonntagen gemäss den arbeitsrechtlichen Bundesvorschriften auch
dann einzig bestimmte Produkte (so genannter Reisebedarf) verkaufen, wenn die
kantonalen Gesetze die Offenhaltung von Geschäften erlauben. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.09.2003
HANS HIRTER

Die WAK des Nationalrats legte ihren Bericht zur Umsetzung der im Vorjahr
angenommenen parlamentarischen Initiative Hegetschweiler (fdp, ZH) für eine
Liberalisierung der Sortimentsbeschränkungen und der Ladenöffnungszeiten in den
Bahnhof- und Flughafenarealen vor. Die Initiative war eine Reaktion auf ein Urteil des
Bundesgerichts aus dem Jahre 1997 gewesen, welches festgehalten hatte, dass die,
gemessen an den Vorschriften in den Standortkantonen, liberalen Ladenöffnungszeiten
in Bahnhöfen nur für Geschäfte gelten würden, deren Angebot in sehr engem
Zusammenhang mit dem Bedarf von Reisenden steht (z.B. Bücher, Blumen, Getränke).
Nachdem das Parlament 1998 die Bestimmungen, was zum Bedarf von Bahn- und
Flughafenkunden gehört, erweitert hatte (z.B. auch Unterhaltungselektronik, Kleider
und Schuhe), blieb das Bundesgericht bei seiner restriktiven Haltung. Es anerkannte,
dass damit für diese Läden zwar liberalere Öffnungszeiten gelten, urteilte aber, dass die
Beschäftigung von Verkaufspersonal am Sonntag gemäss Arbeitsgesetz verboten resp.
bewilligungspflichtig ist. Die Kommission schlug nun vor, dass für die Sonderregelung
des Abend- und Sonntagsverkaufs in Bahnhöfen und Flughäfen nicht mehr das
Warensortiment sondern die Grösse und Bedeutung dieser Zentren des öffentlichen
Verkehrs entscheidend sein soll. Mit einer Teilrevision des Arbeitsgesetzes soll in
bedeutenden Verkehrszentren die Arbeit in diesen Geschäften bis 23h00 und am
Sonntag bewilligungsfrei werden, wobei für die Sonntagsarbeit Vorschriften über
Kompensationen und minimale Anzahl von arbeitsfreien Tagen erlassen werden. Die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.02.2004
HANS HIRTER
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Kommissionsmitglieder der SP und der GP beantragten, darauf entweder gar nicht
einzutreten oder dann wenigstens die Bestimmung aufzunehmen, dass die
Sonntagsarbeit nur bei Vorliegen eines Gesamtarbeitsvertrags zugelassen werde. 35

Der Nichteintretensantrag der Kommissionsminderheit sowie auch ein
Rückweisungsantrag Daguet (sp, BE) wurden im Nationalrat deutlich abgelehnt. Er fand
nur bei der SP (mit vier Abweichlern), der Fraktion EVP/EDU, einer knappen Mehrheit
der Grünen sowie einzelnen Vertretern der CVP Unterstützung. In der Detailberatung
unterlag auch der Antrag, die bewilligungsfreie Sonntagsarbeit lediglich für Geschäfte
mit einem Gesamtarbeitsvertrag einzuführen. Im Ständerat war die Sache vorerst nicht
so klar. Auch bürgerliche Abgeordnete fanden, dass die Kommission des Nationalrats
ein Vernehmlassungsverfahren zumindest bei den Kantonen hätte durchführen müssen,
und dass zudem die Definition, was als bedeutendes Verkehrszentrum zu gelten habe,
näher bestimmt werden müsste. Auf Antrag Gentil (sp, JU) beschloss die kleine Kammer
zwar Eintreten, aber Rückweisung an ihre eigene Kommission, um das Versäumte
nachzuholen. Nach diesen Abklärungen stimmte auch der Ständerat zu und das
Geschäft wurde in der Herbstsession verabschiedet. Nachdem im Nationalrat der
Gewerkschaftsbundspräsident Rechsteiner (sp, SG) vor der Schlussabstimmung mit
dem Referendum gedroht und die Delegiertenversammlung des SGB dieses bereits vor
der Behandlung im Ständerat grundsätzlich beschlossen hatte, lancierte dieser die
Unterschriftensammlung für eine Volksabstimmung. Das Referendum wurde anfangs
2005 mit gut 80'000 Unterschriften eingereicht. Nicht nur in Bahnhöfen und Flughäfen
gibt es Sonntagsarbeit in Detailhandels- und Dienstleistungsbetrieben, sondern auch in
bestimmten Geschäften (z.B. Bäckereien) und generell in Tourismusorten. Die
Bestimmungen sind infolge der kantonal geregelten Öffnungszeiten uneinheitlich. Der
Ständerat überwies eine Motion seiner WAK, welche eine zusammenfassende
Darstellung dieser Verhältnisse und der geltenden Schutzbestimmungen für die
Beschäftigten verlangt. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

Nachdem die beiden Gewerkschaftsdachverbände SGB und Travail.Suisse zu
Jahresbeginn das Referendum gegen eine Revision des Arbeitsgesetzes im
Zusammenhang mit der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten in den Bahnhof- und
Flughafenarealen eingereicht hatten, stimmte das Volk im Herbst darüber ab. Inhaltlich
ging es darum, in grossen Zentren des öffentlichen Verkehrs (d.h. in etwa 25 Bahnhöfen
und den Flughäfen) die Beschäftigung von Verkaufspersonal an Sonntagen und am
Abend ohne Sonderbewilligung und ohne Limitierung des Warenangebots auf
Reisebedarf zu erlauben. Die Gegner der Vorlage, neben den Gewerkschaften die SP,
die GP, die EVP, die PdA und die EDU sowie die Organisationen der protestantischen
und der katholischen Kirchen, sahen in dieser Liberalisierung nur einen ersten Schritt
zu einer generellen Aufhebung des Sonntagsarbeitsverbots. Sie massen deshalb der
Gesetzesrevision, von der direkt lediglich rund 2500 Beschäftigte in den grossen
Bahnhöfen und Flughäfen betroffen waren, einen grossen symbolischen Wert zu.
Opposition meldete auch der Schweizer Detaillistenverband, in welchem die kleinen
Verkaufsgeschäfte zusammengeschlossen sind, an. Er befürchtete Konkurrenznachteile,
weil sich seine Mitglieder in der Regel die teuren Mieten in den Bahnhöfen nicht leisten
und deshalb von den liberaleren Öffnungszeiten nicht profitieren können.

Für die Arbeitsgesetzrevision traten die SVP, die FDP, die CVP und die Liberalen sowie
Economiesuisse und der Gewerbeverband ein. Am meisten erstaunte die sehr deutlich
(mit 122:9 Stimmen) beschlossene Ja-Parole der traditionell der katholischen Kirche
nahe stehenden CVP; lediglich fünf ihrer Kantonalparteien entschieden sich für ein
Nein (LU, OW, SZ, TI, VS) und eine gab die Stimme frei (BL). Dass sich die Leitung der SBB
ebenfalls für die Gesetzesrevision einsetzte, da sie mit der Vermietung dieser Läden
beträchtliche Einnahmen erzielt, verärgerte die Gewerkschaften. Die Befürworter
argumentierten, die dank einer bis zur Volksabstimmung geltenden Sonderbewilligung
des Bundesrats zugelassenen liberalisierten Öffnungszeiten entsprächen offensichtlich
einem Bedürfnis der Konsumenten. Zudem wiesen sie darauf hin, dass die Ablehnung
der Vorlage nicht etwa, wie von den Gegnern behauptet, die Beibehaltung des
gegenwärtigen Zustandes, sondern eine Rückkehr zu den früheren restriktiven
Verhältnissen bedeuten würde. Dies hätte die Schliessung von Läden resp. eine massive
Reduktion ihres Sortiments und ihrer Verkaufsfläche und damit auch die Entlassung von
Personal zur Folge.

Das Volk stimmte am 27. November der Arbeitsgesetzrevision und damit der generellen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.2005
HANS HIRTER
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Öffnung der Läden in grossen Bahnhöfen und Flughäfen an Sonntagen und am Abend
mit einer hauchdünnen Mehrheit von 50,6% zu. Am deutlichsten war die Zustimmung
in den städtischen Zentren der Deutschschweiz, die ländlichen Regionen der
französischsprachigen Schweiz wiesen die höchsten Nein-Anteile auf. Angenommen
wurde die Vorlage allerdings nur in sieben, stark urbanisierten Kantonen (ZH, GE, BS, BL,
BE, AG und ZG). Am meisten Ja-Stimmen gab es im Kanton Zürich (62%), am wenigsten
im Jura mit 21%.

Abstimmung vom 27. November 2005

Beteiligung: 42,3%
Ja: 1 026 833 (50,6%) 
Nein: 1 003 900 (49,4%) 

Parolen:
– Ja: SVP (1*), FDP, CVP (6*), LP, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV, Arbeitgeberverband.
– Nein: SP, GP, EVP, SD, EDU; SGB, Travail.Suisse, ev. und kath. Landeskirchen.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Obwohl das Referendum gegen die Arbeitsgesetzrevision von den Gewerkschaften
eingereicht und von allen Linksparteien unterstützt worden war, zeigte die Vox-Analyse,
dass beim Entscheid über die Ladenöffnungszeiten am Sonntag nicht der Links-
Rechts-Konflikt dominierte. Im Vordergrund standen vielmehr Werthaltungen wie die
Religiosität, die Einstellung zum Wirtschaftssystem und in geringerem Masse auch zur
Modernisierung der Schweiz. Am grössten war der Verhaltensgegensatz zwischen
intensiv praktizierenden Christen und Personen, die nur selten oder gar nicht an
Gottesdiensten teilnehmen. Da stark religiös geprägte Menschen und auch die Wahrer
von Traditionen sich politisch eher rechts einordnen, spielte die politische
Grundhaltung eine weniger grosse Rolle, als angesichts der Haltung der politischen
Parteien hätte erwartet werden können. Die Parolen der Bundesratsparteien wurden
entsprechend unterschiedlich befolgt. Am treuesten waren die Sympathisanten der
FDP, welche zu 78% ein Ja in die Urne legten. Bei der SP und der SVP war die
Anhängerschaft hälftig gespalten und bei der CVP stimmten zwei von drei
Sympathisanten gegen die Parteiparole. 37

Der Nationalrat lehnte es mit 68 zu 67 Stimmen ab, einer parlamentarischen Initiative
Rossini (sp, VS) Folge zu geben, welche eine Einschränkung der Werbung für
Konsumkredite und der Verwendung von Kreditkarten verlangte. Das von der Linken
und einer Mehrheit der CVP unterstützte Anliegen wollte unter anderem mit einem
Verbot der Abgabe von Kreditkarten an Minderjährige letztere vor dem Anhäufen von
Schulden schützen. Gemäss einer im Berichtsjahr publizierten Studie ist rund ein
Drittel der 18-24jährigen verschuldet, zumeist allerdings nur mit geringen Beträgen. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat beschloss gegen die Stimmen der Linken, einer parlamentarischen
Initiative seiner GPK für einen stärkeren Konsumentenschutz bei Internetkäufen keine
Folge zu geben. Da im Gegensatz etwa zu Haustürverkäufen keine Gefahr der
Überrumpelung durch aufdringliche Verkäufer bestehe, gebe es auch keinen Anlass,
besondere Schutzbestimmungen wie ein Widerrufsrecht und ähnliches einzuführen.
Die GPK hatte ihre Initiative 2006 eingereicht, nachdem der Bundesrat auf ihren
Vorschlag, für diesen Bereich Sonderbestimmungen zu erlassen, nicht eingetreten
war. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2007
HANS HIRTER

Die WAK des Nationalrats legte einen Vorschlag zur Liberalisierung des
Sonntagsverkaufs vor. Konkret beantragte sie eine Teilrevision des Arbeitsgesetzes, um
zu ermöglichen, dass das Verkaufspersonal an bis zu vier Sonntagen beschäftigt
werden kann, ohne dass für die Durchführung eines Sonntagsverkaufs ein
Bedarfsnachweis erbracht werden muss. An wie vielen von diesen vier Sonntagen die
Geschäfte effektiv geöffnet sein und welche es sein werden, legen die Kantone in ihren
kantonalen Gesetzen über die Ladenöffnungszeiten selbst fest. Die Aktivität der WAK
ging auf eine 2003 eingereichte und in der Folge von den WAK beider
Parlamentskammern unterstützte parlamentarische Initiative Kurt Wasserfallen (fdp, BE)
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zurück. Auslöser für diesen Vorstoss war ein Urteil des Bundesgerichts gewesen, das
verlangt hatte, dass auch für die zur Gewohnheit gewordenen Sonntagsverkäufe in der
Vorweihnachtszeit ein Bedarfsnachweis für jeden einzelnen Verkaufstag zu erbringen
ist. Der Bundesrat unterstützte die Kommissionsvorschläge, die Vertreter der SP und
der GP bekämpften sie sowohl in der WAK als auch im Nationalrat. Obwohl die Linke
Unterstützung durch die EVP/EDU-Fraktion erhielt, setzte sich der Vorschlag der WAK
durch. Die Linke opponierte auch im Ständerat, konnte sich aber auch hier nicht
durchsetzen, und die Gewerkschaft Unia machte ihre während und nach den
Beratungen vorgebrachte Referendumsdrohung nicht wahr. 40

Auf Antrag seiner Rechtskommission gab der Ständerat zwei parlamentarischen
Initiativen von Sommaruga (sp, BE) und Bonhôte (sp, NE) für einen Ausbau des
Konsumentenschutzes bei Internetkäufen und telefonisch abgeschlossenen
Geschäften Folge. Die Initianten wollten insbesondere ein ähnliches Widerrufsrecht
einführen, wie es bei Haustürverkäufen besteht. Der Nationalrat schloss sich jedoch
diesem Entscheid nicht an. Die Mehrheit seiner Rechtskommission berief sich auf die
Eigenverantwortung des Konsumenten. Sie hielt die Gefahr einer unzulässigen
Beeinflussung und Druckausübung durch die Verkäufer für unbedeutend, da diese
anders als bei Haustürverkäufen die Kunden nicht persönlich zu einem
Geschäftsabschluss drängen können. Gegen den Widerstand der Linken gab der
Nationalrat den beiden Initiativen mit 90 zu 66 resp. 95 zu 69 Stimmen keine Folge. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.12.2008
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung über die beiden im Vorjahr vom Ständerat angenommenen
und vom Nationalrat abgelehnten parlamentarischen Initiativen Sommaruga (sp, BE;
05.458) und Bonhôte (sp, NE) zum Ausbau des Konsumentenschutzes bei
Internetkäufen und telefonisch abgeschlossenen Geschäften, vermochte sich nur
letztere durchzusetzen. Diese will ein Widerrufsrecht lediglich bei Telefonverkäufen
(nicht aber bei Internetverkaufsabschlüssen) einführen. Nachdem der Ständerat noch
einmal beide Vorstösse unterstützt hatte, setzte sich die Initiative Bonhôte dank dem
Stichentscheid der Ratspräsidentin schliesslich auch in der grossen Kammer durch. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.09.2009
HANS HIRTER

Die Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben (WAK) der beiden eidgenössischen Räte
stimmten im Laufe des Berichtsjahres einer Parlamentarischen Initiative Bourgeois
(fdp, FR) zu, welche Lebensmittel vom Geltungsbereich des Cassis-de-Dijon-Prinzips
ausnehmen wollte.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2011
LAURENT BERNHARD

Im März gab der Nationalrat mit 87 zu 61 Stimmen einer parlamentarischen Initiative
Maire (sp, NE) Folge, die strengere Vorschriften zur Bekämpfung der Kreditkarten-
Verschuldung von jungen Erwachsenen forderte. Der Vorstoss, der in der
nationalrätlichen Kommission keine Mehrheit auf sich vereinigen konnte, sah drei
Veränderungen im Rahmen des Bundesgesetzes über den Konsumkredit (KKG) vor.
Erstens sollten die Kreditkartenkonti von Personen unter 25 Jahren direkt nach einer
Zahlung belastet werden. Zweitens sollten Käufe verunmöglicht werden, sofern der
Kontostand im Minus lag oder Null betrug. Schliesslich verlangte die parlamentarische
Initiative die Anzeige des Kontostands in Echtzeit. Der Entscheid der kleinen Kammer
stand im Berichtjahr noch aus. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2012
LAURENT BERNHARD

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession mit der Differenzebereinigung zu
einer Gesetzesrevision, welche die minimale Garantiedauer im Kauf- und
Werkvertragsrecht auf zwei Jahre verdoppeln wollte. Die gewichtigste Differenz betraf
die Frage, ob die Gewährleistung auch weiterhin wegbedungen werden konnte (bspw.
bei Occasionsfahrzeugen). Ein Antrag Stamm (svp, AG), der sich für diese Möglichkeit
aussprach, setzte sich knapp mit 87 zu 86 Stimmen durch. Neben der SVP unterstützten
die FDP und die BDP diesen Antrag, welcher inhaltlich der ursprünglichen Version des
Nationalrats entsprach. Diese erlaubte, im Gegensatz zur Lösung, die vom Ständerat
bevorzugt worden war, die Gewährleistungspflicht gegenüber den Konsumentinnen und
Komsumenten einzuschränken. Eine Mehrheit des Ständerates wollte ursprünglich auch
beruflich und gewerblich handelnde Personen von den verlängerten
Gewährleistungsfristen profitieren lassen. Im März schloss sich die kleine Kammer dem
Nationalrat an. Mit 27 zu 13 Stimmen wurde auf eine Ausdehnung auf das Gewerbe

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2012
LAURENT BERNHARD
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verzichtet. In der Schlussabstimmung wurde die Gesetzesrevision, die auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) aus dem Jahre 2006
zurückging, vom Nationalrat mit 130 zu 60 und vom Ständerat mit 28 zu 5 Stimmen
angenommen. 44

Im Jahre 2005 hatte der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Lustenberger
(cvp, LU) Folge gegeben, die bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen die
Berücksichtigung der Ausbildung von Lehrlingen als Kriterium forderte. Der
Gesetzesentwurf eine entsprechende Änderung von Artikel 21 des Bundesgesetzes über
das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) vor. Im März des Berichtsjahres gab die
nationalrätliche Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-NR) die Ergebnisse der
Vernehmlassung bekannt. Die Mehrheit der konsultierten Kantone, Parteien und
weiteren interessierten Organisationen stand der Vorlage positiv gegenüber. Allerdings
waren sich die Wirtschaftsverbände uneinig. Während der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) das Ansinnen begrüsste und darin eine Stärkung der dualen
Berufsbildung sah, sprach sich der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) gegen den
Gesetzesentwurf aus, da dieser seines Erachtens wettbewerbsverzerrende Anreize
setzte. Im Mai nahm die WAK-NR mit 19 zu 6 Stimmen den Vorentwurf an. Die
Behandlung des Geschäfts wurde im Nationalrat auf die Frühjahrssession 2014
angesetzt. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.05.2013
LAURENT BERNHARD

Im Juni 2015 gab die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) einer
parlamentarischen Initiative Flach (glp, AG) Folge, die den Schutz vor missbräuchlichen
Geschäftsbedingungen auch auf gewerbliche Abnehmerinnen und Abnehmer
ausweiten möchte. Der anzupassende Artikel 8 im Bundesgesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG) war 2011 bei der letzten UWG-Revision im Zuge der
parlamentarischen Beratungen auf Konsumentenverträge eingeschränkt worden. Dies
stosse, so der Initiant, zunehmend auf Kritik und schaffe insbesondere
Abgrenzungsprobleme. Die Kommission fasste ihren Entscheid mit 10 zu 9 Stimmen bei
2 Enthaltungen, was vier Jahre nach der Einigungskonferenz zur UWG-Revision einmal
mehr die Konfliktbeladenheit der Thematik unter Beweis stellte. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.06.2015
DAVID ZUMBACH

Dans la continuité de la révision de la loi sur les cartels (LCart), Hans Altherr (fdp/plr,
AR) a déposé une initiative parlementaire sur la thématique des prix à l'importation
surfaits. La dégradation progressive du pouvoir d'achat en Suisse, couplé aux effets du
franc fort, a fini de convaincre de l'importance de cette problématique. Afin de lutter
contre l'îlot de cherté helvétique qui grève la compétitivité de nombreuses PME,
l'auteur de l'initiative propose d'intervenir au niveau du droit sur les cartels en incluant
la notion de "position relative dominante sur le marché" dans la LCart. En effet,
certains fournisseurs profitent d'une relation de dépendance avec leur client pour
imposer des prix exagérés. La Commission de l'économie et des redevances du Conseil
des Etats (CER-CE) a décidé de donner suite à l'initiative parlementaire par 8 voix
contre 0 et 5 abstentions. Bien que plusieurs membres de la Commission de
l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) aient remis en question la
pertinence de l'utilisation du droit sur les cartels pour résoudre le problème d'érosion
du pouvoir d'achat, l'initiative a été validée par 13 voix contre 10 et 1 abstentions. La
CER-CE a désormais deux ans pour élaborer un projet législatif. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.06.2015
GUILLAUME ZUMOFEN

Depuis 2010, une modification de la loi sur les entraves techniques au commerce (LETC)
permet à des produits homologués sur le marché de l'UE d'être commercialisés en
Suisse sans transformation. Cette modification s'intitule le principe du "Cassis de
Dijon". En filigrane de cette modification légale, il est possible d'apercevoir une
stratégie de lutte contre l'îlot de cherté helvétique grâce à des importations facilités. 
Face à cette modification, Jacques Bourgeois (plr, FR) a déposé une initiative
parlementaire pour exclure les denrées alimentaires du principe du "Cassis de Dijon".
Avec cette initiative, le directeur de l'Union suisse des paysans (USP) se positionne
comme porte-parole du lobby paysan. Il dénonce une perte de qualité pour les
consommateurs et des difficultés concurrentielles pour l'agriculture suisse. Lors des
discussions, bien que l'initiative parlementaire ait convaincu les deux commissions de
l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) et du Conseil des Etats
(CER-CE), elle n'a pas obtenu l'aval du Conseil fédéral. Ainsi, l'objet est passé en

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2015
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chambre pour les débats. Il a effectué deux aller-retours avant d'être refusé
définitivement par la chambre des cantons. Si l'UDC, le PDC et les Verts ont réussi à
dégager une majorité au Conseil national avec 105 voix contre 71 et 11 abstentions, le
Conseil des Etats a enterré le projet par 23 voix contre 18 et 1 abstention. Les
arguments contre le protectionnisme et sur le poids économique du tourisme d'achat
ont fini par convaincre les indécis. 48

Beat Flach (glp/pvl, AG) a déposé une initiative parlementaire pour modifier la loi
fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). Plus précisément, il espère modifier
l'article 8 de la LCD. Il estime que, à l'heure actuelle, la loi fédérale restreint la
protection contre l'utilisation de conditions commerciales abusives. Une telle
restriction va à l'encontre des intérêts des PME. La Commission des affaires juridiques
du Conseil national (CAJ-CN) a décidé de donner suite à l'initiative. Puis, la Commission
des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE) a confirmé l'adhésion à l'objet. La
CAJ-CN est désormais en charge d'établir un projet d'acte. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Februar 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) dem
Entschluss ihrer Schwesterkommission zu, einer parlamentarischen Initiative Flach (glp,
AG), die den Schutz vor missbräuchlichen Geschäftsbedingungen auch auf gewerbliche
Abnehmerinnen und Abnehmer ausweiten möchte, Folge zu geben. Artikel 8 im
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) war 2011 bei der letzten UWG-
Revision im Zuge der parlamentarischen Beratungen auf Konsumentenverträge
eingeschränkt worden. Eine Anpassung, so der Initiant, dränge sich vor allem im
Interesse der KMU auf. Die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) hat nun zwei
Jahre Zeit, der Bundesversammlung einen Erlassentwurf zu unterbreiten.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.02.2016
DAVID ZUMBACH

Etant donné la complexité et l'importance de la thématique, la Commission de
l'économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-CE) a proposé à son conseil,
par 12 voix contre 0 et 1 abstention, de prolonger le délai de traitement de l'initiative
parlementaire de Hans Altherr (fdp/plr, AR) sur les prix à l'importation surfaits. La
chambre des cantons a accepté de proroger de 2 ans le délai de traitement. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

La Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN) s'est attelé à
l'application de l'initiative parlementaire déposée par Beat Flach (pvl, AG). Cette
initiative souhaite une modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale
(LCD). Par 12 voix contre 12 et 1 abstention, et avec la voix prépondérante de son
président, la CAJ-CN a recommandé de proroger le délai de 2 an pour la création du
projet d'acte législatif. Cependant, le Conseil national a  suivi la minorité de la CAJ-CN
et décidé de classer l'initiative par 97 voix contre 92. Les arguments de la minorité, qui
pointaient du doigt une ingérence dans les relations commerciales et une révision
prématurée de la LCD, ont fait mouche auprès du camp bourgeois. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

Gesellschaftsrecht

Trotz der Reduktion des minimalen Nennwerts einer Aktie auf 10 Fr. mit der
Aktiengesetzrevision von 1991 sind schweizerische Unternehmen im internationalen
Kapitalmarkt gegenüber ausländischen Gesellschaften mit tieferen Werten immer noch
benachteiligt. Die WAK des Ständerats befasste sich mit einer im Vorjahr von Reimann
(svp, AG) eingereichten parlamentarischen Initiative für eine weitere Reduktion,
nachdem das Parlament bereits im Vorjahr im Rahmen der Diskussion um die
Erleichterung von Unternehmensgründungen eine Motion für einen niedrigeren
Nennwert gutgeheissen hatte. Der Bundesrat selbst hatte in seinem Entwurf für ein
Fusionsgesetz ebenfalls eine Reduktion – auf 1 Rappen – vorgeschlagen. Um nicht zu
warten, bis dieses Gesetz verabschiedet ist, beantragte die WAK-StR nun mit einer
eigenen parlamentarischen Initiative eine Reduktion auf ebenfalls minimal einen
Rappen. Beide Parlamentskammern hiessen diese Neuerung bereits in der
Dezembersession gut. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2000
HANS HIRTER
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Der Ständerat gab einer parlamentarischen Initiative Schiesser (fdp, GL) Folge, welche
eine attraktivere Ausgestaltung des Stiftungsrechts verlangt. Ziel dieses Vorstosses, der
insbesondere steuerrechtliche Verbesserungen anstrebt, ist es, vermehrt
Privatvermögen zur Finanzierung gemeinnütziger Aufgaben zu gewinnen. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.06.2001
HANS HIRTER

Noch nicht vom Parlament behandelt worden ist eine parlamentarische Initiative der
SVP-Fraktion, welche die Stellung der Kleinaktionäre gegenüber dem Verwaltungsrat
dadurch stärken will, dass das Depotstimmrecht der Banken nur noch mit expliziter
Genehmigung des Aktieninhabers ausgeübt werden darf. Eine Motion Gross (sp, TG), die
das OR in dem Sinne ergänzen wollte, dass in Aktiengesellschaften nicht nur die
Verwaltungsräte haften, sondern subsidiär auch die Gesellschaften, welche sie
vertreten (z.B. Banken oder Eigentümer von grossen Aktienpaketen), fand hingegen
keine Zustimmung. 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2002
HANS HIRTER

Im Parlament und in der Öffentlichkeit fand die Diskussion über die Regeln der
Verantwortlichkeit in Verwaltungsräten und über als zu hoch und nicht
leistungsgerecht empfundene Löhne von Spitzenmanagern ihre Fortsetzung. Der
Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession eine parlamentarische Initiative Maspoli
(lega, TI) und eine Motion einer von Chiffelle (sp, VD) angeführten Minderheit der
Kommission für Rechtsfragen ab, welche eine Publikation der Bezüge der
Verwaltungsräte von Aktiengesellschaften verlangt hatten. Er stimmte jedoch einer als
Alternative dazu eingereichten parlamentarischen Initiative Chiffelle zu, welche diese
Offenlegungspflicht lediglich bei den börsenkotierten Gesellschaften einführen will.
Gleichzeitig überwies der Rat auch eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3153), welche
zusätzlich zu den Verwaltungsratsentschädigungen auch die Löhne der Spitzenmanager
publiziert haben will. Betroffen wären davon nicht nur börsenkotierte
Aktiengesellschaften, sondern auch die spezialgesetzlich geregelten Unternehmen des
Bundes (z.B. Post, SBB). Diese Motion war in der Abstimmung von den geschlossenen
Fraktionen der SP, der SVP und der GP, hingegen nur von Minderheiten der FDP und der
CVP unterstützt worden. Ebenfalls dank einer Koalition zwischen der Linken und der
SVP gutgeheissen hat der Nationalrat eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3261) für
einen besseren Schutz der Minderheitsaktionäre (ohne den Teil über ein Klagerecht für
Interessenvertretungen der Kleinaktionäre). Der Ständerat war bei den beiden
Motionen Leutenegger zurückhaltender. Die vorberatende Kommission hatte sich zwar
mit der allgemeinen Zielrichtung einverstanden erklärt; da die Formulierungen zum Teil
zu weit gingen und zum Teil widersprüchlich und unpräzis seien, beantragte sie die
Umwandlung in Postulate, was das Ratsplenum dann auch tat. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2002
HANS HIRTER

Die Auseinandersetzung über neue Regeln für die Wahl, Aufgaben und
Verantwortlichkeit von Verwaltungsräten wurde im Berichtsjahr fortgesetzt. Der
Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Abate (fdp, TI) Folge, welche verlangt,
dass Personen, welche wegen Konkurs- oder Betreibungsdelikten strafrechtlich
verurteilt worden sind, nicht in den Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft gewählt
werden können. 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2003
HANS HIRTER

Nachdem im Vorjahr der Ständerat eine Motion seiner GPK für eine Verschärfung der
Bestimmungen des OR über die Rechnungslegung und Unternehmenskontrolle
angenommen hatte, befasste sich der Nationalrat mit einer parlamentarischen Initiative
Strahm (sp, BE) mit ähnlicher Stossrichtung. Mit seinen Forderungen nach einem Verbot
der Revision und Unternehmensberatung durch die selbe Firma sowie einer
regelmässigen Rotation der Revisionsfirma ging Strahm aber wesentlich weiter als die
allgemein gehaltenen Vorschläge der GPK-Motion. Weil das EJPD die diesbezügliche
Gesetzgebungsarbeit bereits aufgenommen hatte, beschloss der Rat, der Initiative
keine Folge zu geben und lediglich mit einer Motion einer Minderheit seiner
Rechtskommission (vertreten durch Randegger, fdp, BS) den Bundesrat zu einem
raschen Vorgehen anzuhalten (02.3646). Der Ständerat überwies diese Motion
ebenfalls. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2003
HANS HIRTER
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In Ausführung einer 2001 überwiesenen parlamentarischen Initiative Schiesser (fdp, GL)
legte die WAK einen Entwurf für die Revision der Stiftungsrechts vor. Ziel der Revision
ist einerseits, dieses Institut attraktiver zu machen, und andererseits, Missbräuche zu
verhindern. Zur Attraktivitätssteigerung schlug die Kommission zwei Massnahmen vor:
In Zukunft soll erstens eine Änderung des Stiftungszwecks möglich sein, wenn dies der
Stifter bei der Gründung so vorgesehen hatte. Zweitens soll die steuerliche
Abzugsfähigkeit von gespendeten Beiträgen für Stiftungen mit öffentlichem oder
gemeinnützigem Zweck erhöht werden. Zur Verhinderung von Missbräuchen mit
Stiftungsgeldern soll eine obligatorische Revision eingeführt werden. Der Ständerat
stimmte diesen Vorschlägen zu. Dabei kämpften der Bundesrat, die SP-Abgeordneten
und einige Kantonsvertreter vergeblich für eine weniger starke steuerliche Entlastung.
Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der Nationalrat Teile einer Motion Suter
(fdp, BE; 03.3233) für eine Verbesserung der Rechtslage zugunsten von Trusts. Diese im
angelsächsischen Raum verbreitete Rechtsform habe sich namentlich zur Erhaltung von
grossen Familienvermögen in Erbfällen, und damit auch zur Verhinderung von
Unternehmensauflösungen, als nützlich erwiesen. 58

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.12.2003
HANS HIRTER

Bei Fällen von ernsthaften Liquiditätsproblemen von Grossfirmen (wie etwa der
Swissair) hatte sich gezeigt, dass die starre Anwendung des bestehenden
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes zusätzliche Probleme schafft, welche die
Betriebsweiterführung gefährden können und manchmal, nicht zuletzt zum Zweck der
Erhaltung von Arbeitsplätzen, ein staatliches Eingreifen zur Folge haben. Nationalrat
und Ständerat gaben im Berichtsjahr parlamentarischen Initiativen Strahm (sp, BE) resp.
Lombardi (cvp, TI; 03.446) Folge, welche für grosse Konzerne und andere
börsenkotierte Firmen weniger rigide Vorschriften und mehr Schutz vor Gläubigern
fordern. So könnte ihnen zum Beispiel wie in den USA erleichtert werden, neue Kredite
aufzunehmen und Sanierungsmassnahmen einzuleiten, ohne vorher die zeitaufwändige
Zustimmung sämtlicher Gläubiger einzuholen. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2004
HANS HIRTER

Der Nationalrat stimmte der im Vorjahr vom Ständerat gutgeheissenen Revision des
Stiftungsrechts ebenfalls zu. Wie bereits in der kleinen Kammer unterlag auch hier die
Linke mit ihrem Anliegen, bei der steuerlichen Privilegierung weniger weit zu gehen. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER

In Ausführung der im Vorjahr gutgeheissenen parlamentarischen Initiative Chevrier
(cvp, VS) legte die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats einen Antrag auf eine
entsprechende Gesetzesänderung vor. Diese hebt die Bestimmung auf, dass bei der
Gewährung von Bürgschaften die Zustimmung des Ehepartners dann nicht verlangt ist,
wenn der Bürgschaftsnehmer als Mitglied einer im Handelsregister eingetragenen Firma
handelt. Der Nationalrat hiess diese Neuerung gut. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2004
HANS HIRTER

Nach dem Nationalrat hiess auch der Ständerat die Aufhebung der Bestimmung gut,
dass bei der Gewährung von Bürgschaften die Zustimmung des Ehepartners dann nicht
verlangt ist, wenn der Bürgschaftsnehmer als Mitglied einer im Handelsregister
eingetragenen Firma handelt. In der kleinen Kammer war diese parlamentarische
Initiative Chevrier (cvp, VS) allerdings sehr umstritten. Eine knappe Mehrheit der
Rechtskommission beantragte, auf die Vorlage nicht einzutreten. Es diene zwar in
einzelnen Fällen dem Schutz einer Familie, wenn auf jeden Fall die Unterschrift des
Ehepartners verlangt werde; andererseits würde dadurch die Gründung von neuen
Firmen behindert. So könnte etwa ein getrennt lebender Ehepartner die Unterschrift
nur aus Rachegründen verweigern. Mit 16 zu 15 Stimmen beschloss der Ständerat
Eintreten und hiess dann ebenfalls sehr knapp (21 zu 19 Stimmen) die Neuerung, welche
auch die Schlussabstimmung passierte, gut. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER

Die Linke war 2004 im Nationalrat mit dem Antrag gescheitert, den börsenkotierten
Unternehmen eine Frauenquote für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
vorzuschreiben. Im Berichtsjahr lehnte der Nationalrat auch eine parlamentarische
Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab, welche diese Firmen verpflichten wollte,
jährlich über die Verwirklichung des Geschlechtergleichstellungsprinzips in ihrem
Unternehmen zu berichten. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2006
HANS HIRTER
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Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
für rechtliche Massnahmen gegen „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern keine Folge. Er
folgte damit den Argumenten seiner WAK, dass mit den oben erwähnten
bundesrätlichen Vorschlägen und früheren Revisionen des Obligationenrechts und den
auf Anfang 2007 in Kraft gesetzten neuen Börsenregeln das Anliegen weitgehend erfüllt
sei. Die vom Unternehmer Thomas Minder im Vorjahr lancierte Volksinitiative, welche
insbesondere verlangt, dass die jährliche Generalversammlung das Total der
Vergütungen an Verwaltungsräte und Spitzenmanager festlegt, und die darüber hinaus
auch das Depotstimmrecht der Banken abschaffen will (sog. „Abzockerinitiative“)
erhielt weitere Unterstützung. Nach den Grünen, der CSP und EVP stellten sich nun
auch die SP sowie der Bankpersonalverband und der Kaufmännische Verband (KV)
hinter das Begehren. 64

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
HANS HIRTER

Wie die jüngste Vergangenheit auch in der Schweiz (Swissair, UBS) drastisch vor Augen
geführt hat, können Managementfehler in privaten Unternehmen diese und manchmal
auch die öffentliche Hand riesige Beträge kosten. Strafrechtlich verfolgt wird nach
geltendem Recht nur die willentliche Schädigung eines Unternehmens, nicht aber
fahrlässiges Verhalten oder Unterlassen. Mit einer parlamentarischen Initiative
versuchte dies Nationalrat Jositsch (sp, ZH) zu ändern. Er schlug vor, dass auch
grobfahrlässiges Fehlverhalten von Managern strafrechtlich verfolgt werden kann. Auf
Antrag der Rechtskommission gab der Rat diesem nur von der SP, nicht aber von der GP
unterstützten Vorstoss keine Folge. 65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat hält nichts von gesetzlichen Vorschriften zugunsten einer besseren
Vertretung der Frauen in der Leitung von Unternehmen der Privatwirtschaft. Er
beschloss mit 107 zu 57 Stimmen, einer parlamentarischen Initiative Roth-Bernasconi
(sp, GE) für eine minimale Geschlechterquote von 30% für Verwaltungsräte
börsenkotierter Firmen keine Folge zu geben. 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte 2003 einer parlamentarischen Initiative der SVP für eine
Neuregelung des Depotstimmrechts der Banken bei börsenkotierten Unternehmen
Folge gegeben. Da seiner Ansicht nach diese Forderung mit der vom Ständerat
beschlossenen Teilrevision des Obligationenrechts erfüllt war, schrieb sie der Rat nun
ab. 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Um die bestehende Pattsituation zu lösen, lancierte die Rechtskommission des
Ständerats eine parlamentarische Initiative mit dem Ziel, einen neuen,
mehrheitsfähigen indirekten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Dieser soll die gesamte
Vergütungsfrage auf Stufe des Obligationenrechts und in inhaltlicher Übereinstimmung
mit der laufenden Aktienrechtsrevision regeln und dabei sowohl die Grundanliegen der
Abzocker-Initiative als auch des nationalrätlichen Gegenentwurfs berücksichtigen.
Dabei äussert er sich generell zur Vergütungsfrage bei börsenkotierten Gesellschaften
(Entwurf 1), aber auch zur konzeptionell darauf aufbauenden Regelung von Vergütungen
(i.e. Boni) ab 3 Mio. Fr. pro Geschäftsjahr (Entwurf 2, d.h. Tantiemenmodell). Letztere
nimmt das Anliegen einer zusätzlichen Initiative der ständerätlichen Kommission für
Wirtschaft und Abgaben auf. In der Eintretensdebatte des Ständerats herrschte von
rechts bis links Einigkeit darüber, dass aktienrechtliche Bestimmungen nicht in die
Verfassung gehören, das Problem inakzeptabler Lohn- und Entschädigungsexzesse aber
angegangen werden muss. Sowohl in Bezug auf Entwurf 1 als auch auf Entwurf 2 folgte
der Ständerat nicht in allen Punkten dem Kommissionsvorschlag. Während Entwurf 1 die
Schlussabstimmung einstimmig passierte – und damit vom Ständerat als neuer,
indirekter Gegenvorschlag zur Abzocker-Initiative akzeptiert wurde – waren sowohl
Eintreten (28 zu 10) als auch die Zustimmung zum Tantiemenmodell (36 zu 16)
umstrittener. Nach Annahme des indirekten Gegenentwurfs empfahl der Ständerat dem
Volk sowohl erneut die Initiative als auch den direkten Gegenvorschlag des Nationalrats
zur Ablehnung und begab sich damit Ende Jahr erneut in eine Differenz zum
Nationalrat. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.05.2010
SUZANNE SCHÄR
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Die Rechtskommission des Ständerats gab einer Parlamentarischen Initiative von
Philipp Stähelin (cvp, TG) Folge, welche die Aufhebung der Bestimmungen zum
Vorauszahlungsvertrag im Obligationenrecht fordert. Diese erhielt auch die
Zustimmung ihrer Schwesterkommission im Nationalrat. 69

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.06.2010
SUZANNE SCHÄR

Das Parlament hatte auch im Jahre 2011 Mühe, sich inhaltlich und in der Form auf eine
kohärente Gegenvorschlags-Strategie zur bereits 2008 eingereichten Abzocker-
Initiative zu einigen. Dennoch nahm der indirekte Gegenvorschlag ohne Bonussteuer im
Verlauf des Berichtjahres sukzessive Kontur an. Dieser beinhaltete eine Revision des
Aktienrechts, der gewisse Forderungen der Initiative aufnahm.

Im Dezember 2010 hatte der Ständerat mit klarer Mehrheit einem indirekten
Gegenvorschlag auf Gesetzesebene inklusive der der sogenannten Bonussteuer
zugestimmt. Diese sah vor, dass Unternehmen Boni von über drei Millionen Franken
versteuern müssen. Der Ständerat unterbreitete dem Nationalrat den indirekten
Gegenvorschlag in zwei Varianten – mit oder ohne Bonussteuer. In der Märzsession 2011
beschloss die grosse Kammer, mit 97 zu 92 Stimmen nicht auf den indirekten
Gegenverschlag mit Bonussteuer einzutreten. Dieser Entscheid kam durch eine
geschlossene Allianz aus SVP, FDP und BDP zu Stande, die sich kategorisch gegen die
Einführung einer neuen Unternehmenssteuer zur Wehr setzte. Die Vertreter der SP, der
Grünen und der CVP (bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen) plädierten
vergeblich dafür, der Initiative einen attraktiven Gegenvorschlag gegenüberzustellen.
Hingegen sprach sich eine Mehrheit von 100 zu 88 Stimmen für das Eintreten zum
indirekten Gegenvorschlag ohne Bonussteuer aus. In der Detailberatung schuf der
Nationalrat zahlreiche Differenzen zur kleinen Kammer, indem er auf strafrechtliche
Bestimmungen verzichtete, keine Stimmbeteiligungspflicht von
Personalvorsorgeeinrichtungen an Generalversammlungen beschloss und sich auf
weniger einschränkende Regelung bei den Ausnahmen zum grundsätzlichen Verbot und
Abgangsentschädigungen und Vorauszahlungen einigte. Der Nationalrat insistierte
jedoch darauf, dass nicht nur die Bezüge des Verwaltungsrates, sondern auch jene der
Geschäftsleitung zwingend einer Aktionärsabstimmung zu unterliegen haben. Zudem
sah er eine Sonderregelung für Finanzdienstleister vor, die eine Abstimmung über den
konzernweiten Bonuspool verlangte. 

In der Herbstsession übernahm der Ständerat einige Punkte der nationalrätlichen
Version. So beschloss die kleine Kammer, auf strafrechtliche Bestimmungen bei
exzessiven Vergütungen zu verzichten. Auch liess der Ständerat die
Stimmbeteiligungspflicht von Personalvorsorgeeinrichtungen bei
Aktionärsversammlungen fallen. In anderen Bereichen blieben allerdings wichtige
Differenzen bestehen. Im Gegensatz zum Nationalrat, der dafür eintrat, dass an der
Generalversammlung jährlich zwingend nicht nur über die Vergütungen des
Verwaltungsrates, sondern auch über jene der Geschäftsleitung abzustimmen wäre,
beharrte der Ständerat darauf, dass die Statuten davon abweichen könnten. Der
Ständerat lehnte auch eine zwingende Abstimmung über den konzernweiten Bonuspool
für Finanzdienstleister ab. Was das Grundsatzverbot von Abgangsentschädigungen und
Vorauszahlungen betraf, waren sich beide Räte darin einig, dass die
Generalversammlung Ausnahmen beschliessen konnte. Während der Nationalrat der
Meinung war, dass eine einfache Mehrheit dazu genügte, erachtete der Ständerat
jedoch eine Zweidrittelmehrheit als erforderlich. Schliesslich blieb die Bonussteuer
umstritten, da der Ständerat diesbezüglich an seinem Eintretensentscheid festhielt. 

In der Wintersession näherte sich der Nationalrat dem Ständerat etwas an. Zum einen
verzichtete eine Mehrheit der grossen Kammer auf die Bestimmung, dass
Finanzdienstleister zwingend eine jährliche Aktionärsabstimmung über ihren gesamten
Bonuspool durchführen mussten. Somit schloss sich der Nationalrat dem Ständerat an,
welcher sich einer Sonderbehandlung dieser Branche im Aktienrecht widersetzte. Zum
anderen setzte sich bezüglich der Vergütungen der Geschäftsleitung ein
Kompromissvorschlag durch. Der erfolgreiche Einzelantrag von Martin Bäumle (glp, ZH)
sah zwar eine zwingende Aktionärsabstimmung über die Bezüge der Geschäftsleitung
vor, doch die Statuten sollten festlegen, ob solche Beschlüsse bindende oder
konsultative Wirkung hätten. Die Ratslinke setzte sich vergebens gegen diese weniger
einschränkende Bestimmung ein. In Bezug auf die Bonussteuer beschloss der
Nationalrat zum zweiten Mal Nichteintreten. Somit stand fest, dass die Bonussteuer
definitiv nicht Bestandteil des indirekten Gegenvorschlags war. 70

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2011
LAURENT BERNHARD
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Wie in den vergangenen Jahren stand auch 2012 die Abzocker-Initiative im Zentrum
des öffentlichen Interesses. Die eidgenössischen Räte einigten sich darauf, der
Volksinitiative einen indirekten Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe gegenüberzustellen.
Dieser beinhaltete eine Revision des Aktienrechts, welche die Forderungen der
Volksinitiative teilweise aufnahm. Mit der Bereinigung der Differenzen aus dem Vorjahr
setzte sich im Berichtsjahr zuerst der Ständerat auseinander. Bei der zentralen Frage
der Abstimmungen über die Vergütungen der Geschäftsleitung schloss sich die kleine
Kammer der Version des Nationalrats an. Demnach sollte die Generalversammlung
jährlich über die Vergütung der Geschäftsleitung abstimmen. Allerdings sollten die
Statuten festlegen, ob dieser Abstimmung bindende oder konsultative Wirkung zukam.
Auch in Bezug auf das Vergütungsreglement kam der Ständerat dem Nationalrat
entgegen. Die Kantonsvertreter verzichteten darauf, ein Maximalverhältnis zwischen
Grundentschädigung und Boni festzulegen. Hingegen hielt der Ständerat bezüglich der
Ausnahmeregelung für Abgangsentschädigungen und Vorauszahlungen an seiner
Fassung fest. Nach dem Willen des Ständerates sollte hierzu eine Zweidrittelmehrheit
der Generalversammlung erforderlich sein. In der Frühjahrssession stimmte der
Nationalrat in sämtlichen Punkten der ständerätlichen Version zu. Die einzige
Ausnahme betraf die Zulassungskriterien von Abgangsentschädigungen und
Vorauszahlungen. Die Ratslinke setzte sich vergebens für die strengere Lösung des
Ständerates ein. Das nationalrätliche Ratsplenum bestand jedoch darauf, dass solche
Transaktionen entweder im Vergütungsreglement oder durch einen einfachen
Entscheid der Generalversammlung beschlossen werden konnten. Aufgrund dieser
Divergenz musste eine Einigungskonferenz einberufen werden. Diese sprach sich für
die Version des Ständerates aus. In der Schlussabstimmung wurde der indirekte
Gegenvorschlag vom Nationalrat einstimmig und vom Ständerat mit 42 zu einer Stimme
angenommen. Die einzige Nein-Stimme stammte von Thomas Minder, dem parteilosen
Vater der Abzocker-Initiative. Im Falle einer Ablehnung der Volksinitiative wären die
Gesetzesbestimmungen des Gegenvorschlags in Kraft getreten.

Der indirekte Gegenvorschlag kam der Volksinitiative weit entgegen. Von den 24
Forderungen der Abzocker-Initiative übernahm er deren sechs vollständig (jährliche
Aktionärsabstimmung über die Vergütung vom Verwaltungsrat, jährliche
Aktionärsabstimmung über die Gesamtsumme aller Vergütungen des Beirats, jährliche
Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung, Verbot der
Organstimmrechtsvertretung, Verbot des Depotstimmrechts und
Stimmrechtsoffenlegung durch Pensionskassen). Ausserdem ging der indirekte
Gegenvorschlag in zwei Bereichen sogar über die Forderungen der Volksinitiative
hinaus. So beinhaltete er eine griffigere Ausgestaltung der Klage auf Rückerstattung
ungerechtfertigter Leistungen. Zudem wurden die Sorgfaltspflichten in Bezug auf die
Festlegung der Vergütungen konkretisiert. Das Parlament übernahm vierzehn
Forderungen teilweise, wobei im Gegensatz zu den zwingenden Vorschriften der
Initiative meist dispositive Regelungen vorgesehen wurden. Vier Forderungen blieben
unberücksichtigt (jährliche Wahl des Verwaltungsratspräsidenten durch die
Generalversammlung, jährliche Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, Verbot
der Delegierung der Gesellschaft an eine juristische Person und strafrechtliche
Bestimmungen). 

Nachdem das Parlament im Vorjahr im Rahmen des indirekten Gegenvorschlags auf
eine Bonussteuer verzichtet hatte, kam dieses Anliegen im Berichtjahr erneut auf das
Tapet. Zahlreiche Parlamentarier erachteten es als notwendig, der populären
Volksinitiative eine solche Steuer in Form eines direkten Gegenvorschlags auf
Verfassungsebene gegenüberzustellen. In der Frühjahrssession nahm der Nationalrat
die Bonussteuer mit 100 zu 87 Stimmen an. Demnach hatten Unternehmungen Boni von
über drei Millionen Franken zu versteuern. Im Gegensatz zum Vorjahr schlugen sich die
Grünliberalen zunächst auf die Seite der befürwortenden Fraktionen der SP, der
Grünen und der CVP. Die Vertreter der SVP, der FDP und einer Mehrheit der BDP
sprachen sich vehement gegen die Einführung einer neuen Unternehmenssteuer aus. In
der Sommersession hiess auch der Ständerat die Bonussteuer gut. Mit 23 zu 15 Stimmen
folgte er dem Entscheid des Nationalrats. Nachdem der Ständerat den direkten
Gegenvorschlag in der Schlussabstimmung mit 26 zu 14 Stimmen annahm, scheiterte
das Vorhaben aber schliesslich im Nationalrat mit 87 zu 104 Stimmen. Den Ausschlag
gaben wiederum die Abgeordneten der Grünliberalen Partei, die sich letztlich
geschlossen gegen die Bonussteuer aussprachen. Der Bundesrat setzte die mit
Spannung erwartete Abstimmung über die Abzocker-Initiative auf den 3. März 2013 an. 71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
LAURENT BERNHARD
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Beide Parlamentskammern beschlossen die Bestimmungen zum Vorauszahlungsvertrag
im Obligationenrecht aufzuheben. Diese Gesetzesänderung ging auf eine Initiative
Stähelin (cvp, TG) aus dem Jahre 2007 zurück. Die Streichung dieser Vertragsart, die in
der Praxis kaum mehr zur Anwendung kam, erwies sich in beiden Räten als
unumstritten. In den Schlussabstimmungen sprachen sich sowohl der Nationalrat als
auch der Ständerat einstimmig dafür aus  . 72

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
DAVID ZUMBACH

Im Juli 2014 stimmte die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR)
einstimmig dem Beschluss ihrer Schwesterkommission aus dem Jahr 2012 zu, einer
parlamentarischen Initiative Hutter (fdp, ZH) für faire Rügefristen im
Werkvertragsrecht Folge zu geben. Die Initiative fordert, dass Mängel, die erst nach der
Ablieferung zutage treten, nicht wie bis anhin sofort nach deren Entdeckung gerügt
werden müssen, sondern, dass eine Anzeige – nach italienischem Vorbild – innert 60
Tagen nach der Entdeckung zu erfolgen hat. Die vom Bundesgericht praktizierte
Rechtsprechung sah Mängelrechte als verwirkt an, wenn die entsprechenden Mängel
nicht innert sieben Tagen gerügt wurden. Dies, so der Initiant, sei nicht sachgerecht, da
durch die auch im internationalen Vergleich äusserst kurze Rügefrist keine sorgfältige
Prüfung der jeweiligen Lieferungen möglich sei und als Folge zur Sicherung der
Mängelrechte vorsichtshalber oft gegen alle potenziell haftpflichtigen Unternehmer und
Planer eine Mängelrüge erhoben werde. 73

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.07.2014
DAVID ZUMBACH

Im Jahr 2014 befassten sich beide Parlamentskammern mit Anpassungen des
Bundesgesetzes über den Konsumkredit (KKG), die auf eine parlamentarische Initiative
Aubert (sp, VD) aus dem Jahre 2010 zurückgingen. Die parlamentarische Initiative hatte
ein Verbot der Werbung für Kleinkredite gefordert. 2011 hatten National- und
Ständerat entgegen der vorberatenden Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben
(WAK-NR/WAK-SR) der Initiative Folge gegeben. Die WAK-NR unterbreitete dem
Parlament im Januar 2014 nach einer Fristverlängerung einen Gesetzesentwurf. Dieser
sieht anstelle eines vollumfänglichen Werbeverbots für Konsumkredite lediglich eine
Einschränkung vor. So sollen im KKG nur aggressive Werbeformen untersagt werden.
Diese gesetzliche Basis, so der Vorschlag der WAK-NR, soll zudem durch eine
privatrechtliche Konvention ergänzt werden, in der die betroffene Branche selbst
definiert, was unter den Begriff der aggressiven Werbung fällt. Für den Fall, dass keine
Selbstregulierungskonvention zustande kommt, sieht die Kommission vor, dass der
Bundesrat subsidiär die Möglichkeit hat, eine Regelung vorzunehmen und den Begriff
der aggressiven Werbung zu konkretisieren. Während der Nationalrat im Mai 2014
letzterem und den meisten anderen Vorschlägen der Kommission zustimmte, sprach
sich der Ständerat vier Monate später in diesem Punkt für eine Ausweitung der
Kompetenzen des Bundesrats aus. Dieser solle, so eine Mehrheit im Ständerat, nicht
nur eine Regelung erlassen dürfen, wenn innerhalb der definierten Frist keine
Selbstregulierungskonvention vorliege, sondern auch dann, wenn diese aus Sicht des
Bundesrates ungenügend sein sollte. Der Nationalrat hielt im Dezember 2014 anlässlich
der zweiten Lesung, wenn auch nur knapp, mit 94 zu 92 Stimmen an seiner
ursprünglichen Haltung fest. Mit 92 Stimmen unterlagen die Fraktionen der SVP, FDP
und GLP, wobei die letzteren beiden durch je eine abweichende Stimme ein Patt
verhinderten. Auch bei der Frage der Fahrlässigkeit folgte die grosse Kammer nicht dem
Beschluss des Ständerates. Dieser wollte wie der Bundesrat fahrlässiges Handeln bei
der Schaltung von Werbung für Kleinkredite mit bis zu 50‘000 Franken bestrafen. Der
Nationalrat stimmte mit 91 zu 87 Stimmen für eine Streichung des besagten Passuses
und damit ausschliesslich für eine Bestrafung vorsätzlichen Handelns, was in diesem
Falle dem Willen der (fast) geschlossen auftretenden Fraktionen der FDP, SVP und GLP
entsprach. Zum Jahresende war das Geschäft im Ständerat hängig. Hingegen waren sich
die Räte darin einig, im Lichte der zu erwartenden Verschärfung des
Konsumkreditgesetzes zwei Standesinitiativen und einer parlamentarische Initiative aus
dem Jahr 2011 nicht Folge zu geben. Der Kanton Basel-Landschaft hatte gefordert, dass
die Anforderungen zur Erlangung eines Konsumkredites deutlich erhöht werden, der
Kanton Genf wollte zudem Werbung für Kleinkredite verbieten und die
parlamentarische Initiative Maire (sp, NE) beabsichtigte, die Kreditkartenvergabe an
junge Erwachsene unter 25 Jahren einzuschränken. 74

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2014
DAVID ZUMBACH
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Im November 2015 gab die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats (RK-NR) einer
parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) Folge, welche das Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) dahingehend anpassen will, dass eine
Verarrestierung von Liquidationsanteilen von Schuldnern ohne Wohnsitz in der
Schweiz möglich wird. Dadurch soll es im Ausland wohnhaften Schuldnern, die in der
Schweiz über Vermögenswerte verfügen, erschwert werden, sich ihren Gläubigern zu
entziehen. Die Kommission fasste ihren Entscheid bei einer Enthaltung mit 17 zu 0
Stimmen. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.11.2015
DAVID ZUMBACH

Im März 2016 stimmte die ständerätliche Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) ohne
Gegenstimme bei einer Enthaltung dem Entschluss ihrer Schwesterkommission zu,
einer parlamentarischen Initiative Reimann (svp, SG) Folge zu geben. Diese strebt an,
dass Liquidationsanteile von im Ausland wohnhaften Schuldnern, welche
Vermögenswerte in der Schweiz besitzen, auch in der Schweiz verarrestiert werden
können. Die Rechtskommission des Nationalrats (RK-NR) hat nun zwei Jahre Zeit, der
Bundesversammlung eine entsprechende Anpassung des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) zu unterbreiten. 76

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.2016
DAVID ZUMBACH

In der Herbstsession 2016 verlängerte der Nationalrat stillschweigend die
Behandlungsfrist für eine parlamentarische Initiative Hutter (fdp, ZH), die verlangt, dass
im Werkvertragsrecht Mängelrügen innerhalb einer Frist von 60 Tagen statt der bisher
gebräuchlichen Siebentagesfrist vorgebracht werden können. Die grosse Kammer folgte
damit dem Ansinnen seiner RK-NR, wonach zuerst der Bericht des Bundesrats zu einer
ähnlichen Motion Fässler-Osterwalder (sp, SG; Mo. 09.3392) abzuwarten sei. Die Frist
für die Behandlung der parlamentarischen Initiative wurde damit bis zur Herbstsession
2018 verlängert. 77

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2016
MARCO ACKERMANN

1) AB NR, 1999, S. 641 ff. und 1163 ff.; AB NR, 1999, S. 2568 ff.
2) AB NR, 2003, S. 1969 ff.
3) AB NR, 2011, S. 1423ff.; AB SR 2011, S. 1050ff.; BBl, 2011, S. 2899f.; NZZ, 15.9. und 6.12.11.
4) Medienmitteilung RK-NR vom 11.4.14
5) Medienmitteilung RK-SR vom 11.2.15
6) Amt. Bull. StR, 1998, S. 1355ff.; Amt. Bull. StR, 1998, S. 1363; TA, 26.8.98 (UBS); BaZ, 16.12.98.14
7) Amt. Bull. NR, 1999, S. 1152; Amt. Bull. NR, 1999, S. 1784f.; Amt. Bull. NR, 1999, S. 2315; Amt. Bull. NR, 1999, S. 2335; Amt.
Bull. StR, 1999, S. 738ff.; Amt. Bull. StR, 1999, S. 839f.; Amt. Bull. StR, 1999, S. 925; Amt. Bull. StR, 1999, S. 996; BBI, V, 1999, S.
8722ff.; Die Volkswirtschaft, 1999, Nr. 4; Schweizer Monatshefte, April, 1999.8
8) AB NR, 2000, S. 1084 f.; AB SR, 2000, S. 917 ff.; TA, 28.1. und 3.4.00.
9) AB NR, 2001, S. 1065 ff.; NZZ, 3.5.01.
10) BBl, 2001, S. 5819 ff. und 5829 ff.; AB SR, 2001, S. 137 ff. und 896; AB NR, 2001, S. 611 ff.
11) BBl, 2002, S. 7312 ff. und 7323 ff.; AB SR, 2002, S. 679 f.; „Gefährdet die Aufhebung des MWST-Sondersatzes die
Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Hotellerie?“, in Die Volkswirtschaft, 2003, Nr. 3, S. 35-39.
12) AB NR, 2003, S. 693 ff.; AB SR, 2003, S. 1013 ff.; BZ, 30.5.03.; AB SR, 2003, IV, Beilagen, S. 63 ff.
13) BBl, 2006, S. 2975 ff. und 3003 ff.; BBl, 2006, S. 3217 ff.
14) AB SR, 2005, S. 847 f. und 1224; AB NR, 2005, S. 1887 ff. und 2003; BBl, 2005, S. 7277; BaZ, 25.8.05.; BBl, 2005, S. 5771 ff.
und 5781 ff. (BR).
15) BBl, 2007, S. 199 ff. und 215 ff.
16) AB NR, 2006, S. 677 ff. und 1604; AB SR, 2006, S. 707 ff. und 924; BBl, 2006, S. 8305 ff.; BBl, 2007, S. 1715; AB SR, 2006, S.
560; BaZ, 29.7.06.
17) BBl, 2007, S. 1497 ff. und 1537 ff.; AB NR, 2007, S. 828 ff.; TA, 9.6.07. Wallis: TA, 12.10.07.
18) AB SR, 2007, S. 689 ff.; AB NR, 2007, S. 1449 f.; NF, 19.9.07.
19) AB SR, 2008, S. 176 f.; AB NR, 2008, S. 1003.
20) BBl, 2009, S. 6013 ff. und 6051 f. (BR); AB NR, 2009, S. 1772 ff.
21) AB NR, 2009, S. 848 ff.
22) AB SR, 2011, S. 870 f.; NZZ 22.9.11.
23) AB NR, 2012, S. 735.
24) BO CN, 2017, pp.727 s.; Communiqué de presse RK-N/CAJ-N; Rapport RK-N/CAJ-N
25) BO CN, 2017, p.924; Communiqué WAK-N/CER-N; Rapport WAK-N/CER-N; LT, 19.5.17; TA, 9.6.17
26) BO CN, 2017, pp.1125 s.; Communiqué KVF-N/CTT-N; Rapport KVF-N/CTT-N
27) Communiqué de presse CAJ-CE du 27.11.2017; Communiqué de presse CAJ-CN du 04.11.2016; Communiqué de presse
CAJ-CN du 15.02.2019
28) Communiqué de presse CAJ-CE du 14.11.2017; Communiqué de presse CAJ-CE du 16.01.2018; Communiqué de presse
CAJ-CN du 18.05.2018; TG, 4.6.18; LT, 12.6.18; TG, 15.6.18
29) Amt. Bull. NR, 1998, S. 1367ff.
30) BBI, III, 1998, S. 3155ff.; BaZ, 31.3.98 und NZZ, 4.4.98 (Vernehmlassung); Presse vom 15.12.98; Plädoyer, 1998, Nr. 1, S. 22 f.
und Nr. 2, S. 2 f. 
31) Amt. Bull. NR, 1999, S. 1876ff.; Amt. Bull. NR, 1999, S. 1914ff.; Presse vom 30.9.99
32) Amt. Bull. NR, 1999, S. 2001ff.
33) AB NR, 2000, S. 433
34) AB NR, 2003, S. 1555 ff.
35) BBl, 2004, S. 1621 ff.; BBl, 2004, S. 1629 ff.; TA, 2.9.04.
36) AB NR, 2004, S. 350 ff. und 1760; AB SR, 2004, S. 314 ff., 539 ff. und 650; BBl, 2004, S. 5447; 24h, 14.9.04; Presse vom
1.10.04; BBl, 2005, S. 1528 f.; AB SR, 2004, S. 548 f.
37) BBl, 2005, S. 1528 f.; TA, 15.10.05; TA, 19.9.05; AB NR, 2005, Beilagen IV, S. 165 f.; BBl, 2006, S. 1061 ff.; Presse vom
28.11.05.; Hirter, Hans / Linder, Wolf, Vox – Analyse der eidgenössischen Volksabstimmung vom 27. Nov. 2005, Bern (IPW und
gfs-Bern) 2006. 

01.01.98 - 01.01.18 21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



38) AB NR, 2007, S. 1447 ff.; NZZ, 19.6.07.
39) AB NR, 2007, S. 2053.
40) BBl, 2007, S. 4261 ff. und 4269 ff.; AB NR, 2007, S. 1413 ff. und 2074; AB SR, 2007, S. 1003 ff. und 1210; TA, 24.11. und
6.12.07.
41) AB SR, 2008, S. 369 ff.; AB NR, 2008, S. 1785 ff.; NZZ, 26.5.08; TA, 9.8.08.
42) AB SR, 2009, S. 635 f.; AB NR, 2009, S. 1643 ff.; NLZ, 9.4.09.
43) AB NR, 2012, S. 523ff.
44) AB NR, 2012, S. 40ff.; AB SR 2012, S. 66ff.; NZZ, 29.2. und 6.3.12; AZ, 22.12.12.
45) BBl, 2013, S. 5441ff.; Medienmitteilung WAK-NR vom 14.5.13; TA, 15.5.13.
46) Medienmitteilung RK-NR vom 26.6.15
47) Communiqué de presse CER-CE (1); Communiqué de presse CER-CN (1); Communiqué de presse CER-CN (2);
Communiqué de presse CER-CN (3)
48) BO CE, 2015, pp.1065 s.; BO CE, 2015, pp.608 s.; BO CN, 2014, pp.533 s.; BO CN, 2015, pp.1545 s.; BO CN, 2015, pp.713 s.
49) Communiqué de presse RK-N/CAJ-CN
50) BO CE, 2017, pp.730 s.; Communiqué de presse WAK-S/CER-CE; Rapport WAK-S/CER-CE
51) BO CN, 2017, pp.2178 s.; Communiqué de presse, CAJ-CN
52) BBl, 2000, S. 5501 ff.; AB SR, 2000, S. 585 f. und 944; AB NR, 2000, S. 1317 und 1616; BBl, 2000, S. 6113.; AB SR, 2000, S.
915; AB NR, 2000, S. 1318.; SHZ, 16.8.00.;
53) AB SR, 2001, S. 260; NZZ, 28.5.01.
54) AB NR, 2002, S. 380 f.
55) AB NR, 2002, S. 176 ff. und 186 f.; AB SR, 2002, S. 309 ff. und 323 ff.; AB NR, 2002, S. 378 ff. NZZ, 23.2.02.; NZZ, 20.2. und
14.3.02; SGT, 21.2.02; LT, 23.2.02. Blick, 25.2.02
56) AB NR, 2003, S. 168 f.; Lit. Duc.
57) AB NR, 2003, S. 797 ff.; AB SR, 2003, S. 1018; AB NR, 2003, S. 827.
58) AB NR, 2003, S. 2118.; BBl, 2003, S. 8153 ff. und 8191 ff.; AB SR, 2003, S. 1215 ff.; NZZ, 16.12.03; SHZ, 6.8.03.
59) AB NR, 2004, S. 1220; AB SR, 2004, S. 271 f.
60) AB NR, 2004, S. 1168 ff., 1568 f. und 1759; AB SR, 2004, S. 477 ff., 594 und 649; BBl, 2004, S. 5435 ff.; AZ, 16.6.04.
61) BBl, 2004, S. 4955 ff. und 4965 ff. (BR); AB NR, 2004, S. 2117 f.
62) AB SR, 2005, S. 152 ff., 616 f. und 665; AB NR, 2005, S. 969; BBl, 2005, S. 4041.
63) AB NR, 2006, S. 474 ff.
64) AB NR, 2007, S. 2033 ff.; NZZ, 28.3.07; SoZ, 25.3.07.
65) AB NR, 2009, S. 1749 ff.
66) AB NR, 2009, S. 1751 ff.
67) AB NR, 2009, S. 1798.
68) AB SR, 2010, 1233 ff.; AB SR, 2010, 1241 ff.; AB SR, 2010, S. 1262 ff., 1341; Presse vom 30.6.10; NZZ, 20.5., 22.5., 7.7., 23.7.,
28.8., 8.9., 18.11., 24.11., 4.12. und 16.12.10, TA, 22.5., 2.6., 14.7., 8.9. und 24.11.10; SN, 2.6.10 und 18.12.10; Handelszeitung
10.11.10; Presse vom 14.12., 15.12. und 17.12.10.
69) Rechtskommission Ständerat, Medienmitteilung, 19.1.2010.
70) AB NR, 2011, S. 253 ff.; AB SR, 2011, S. 725 ff.; NZZ, 10.3., 13.9. und 8.12.11.
71) AB SR, 2012, S. 61ff.; AB NR, 2012, S. 226ff.; AB NR, 2012, S. 229ff.; AB SR, 2012, S. 343ff.; NZZ, 3.12.12.
72) AB SR, 2013, S. 688; AB NR, 2013, S. 1834f.
73) Medienmitteilung RK-SR vom 4.7.14
74) AB NR, 2011, S. 1682 ff.; AB NR, 2014, S. 1279; AB NR, 2014, S. 2181; AB NR, 2014, S. 742 ff.; AB SR, 2011, S. 1216 ff.; AB SR,
2014, S. 764 ff.; AB SR, 2014, S. 773 f.; BBI, 2014, S. 3259 ff.; BBI, 2014, S. 3279 ff.; NZZ, 9.5.14
75) Medienmitteilung RK-NR vom 13.11.15
76) Medienmitteilung RK-NR vom 22.3.16
77) AB NR, 2016, S. 1798; Bericht RK-NR vom 26.6.16

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.98 - 01.01.18 22


